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Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Bei diesem Dokument handelt es sich um den langfristig einzuführenden (Ziel-)Honorarrahmen - er tritt erst stufenweise in Kraft. Vom "Start-Honorarrahmen" unterscheidet er sich daher nur durch die hinterlegten Honorarsätze, alle anderen Beschreibungen sind identisch. Das bedeutet: Die in diesem Dokument genannten Sätze sind diejenigen, die die Tarifparteien insgesamt für angemessen halten, weil sie - abgesehen von einem Unterschied bei der Arbeitszeit - bei vergleichbaren Tätigkeiten und vergleichbarem Aufwand in etwa dem Gehalt von rbb-Angestellten der Erfahrungsstufe 8 entsprechen. Basis aller Honorare sind die Gehaltstabellen für Feste der Jahre 2017 und 2018. Auf ihrer Basis wurden die Äquivalente für Assistenz (F8), gehobene Assistenz (E8), Redaktion (D8) und Redaktion mit erhöhten Anforderungen (C8) ermittelt.Diese Sätze sind auch die Ausgangspunkte für besonders qualifizierte Tätigkeiten wie VJ bzw. für Werke, in denen erhöhte Anforderungen an die Autoren*innen gestellt werden. Ein Regelaufwand von 8 Stunden soll so honoriert werden wie ein Tag der entsprechenden Stufe.
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A. Allgemeines

Die nachfolgenden Vergütungssätze stellen Mindesthonorare dar. Dem rbb ist es 
unbenommen, mit einer freien Mitarbeiterin bzw. einem freien Mitarbeiter höhere 
Honorare zu vereinbaren.  

B. Vergütungssätze

1. Moderation

Der rbb zahlt Honorare für Moderationen entsprechend dem Anforderungsgrad und 
der Länge der moderierten Sendung. Moderationen vergütet der rbb grundsätzlich 
nach Tagessätzen (zeitbezogen), es sei denn, die Parteien vereinbaren im Vorfeld 
ausdrücklich eine beitragsbezogene Vergütung.  

Vor- und Nachbereitungszeit, die nicht auf den Moderationstag fällt, wird nach 
Ziffer 3.1. oder Ziffer 3.2. honoriert.  

Stellt sich bei beitragsbezogener Vergütung heraus, dass der Regelaufwand aus 
nicht in der Person der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers liegenden 
Gründen nicht geringfügig überschritten wird, teilt sie bzw. er dies dem rbb 
unverzüglich mit. Genehmigt der rbb den erhöhten Aufwand und hält er an der 
Beitragserstellung fest, so erhöht sich das Honorar im gleichen prozentualen 
Verhältnis wie der Aufwand. Gleiches gilt, wenn die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer und der rbb bereits bei Vertragsschluss einen vom Regelaufwand 
abweichenden Aufwand zugrunde legen.  

1.1. Video1

1.1.1. Einfache Moderation 

Sendungslänge 

Beschreibung 

≤ 
15 Min. 

≤  
30 Min. 

≤  
45 Min. 

> 
45 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Sendung, in der es in 
der Regel zu keinem 
Interview bzw. keiner 
Diskussionsrunde kommt. 

383 € 480 € 570 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 

1
 Ausgenommen ist Visual Radio. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Falls also ein Chef sagen sollte: "Sorry, ich darf dir nicht mehr zahlen als im Tarifvertrag steht" - das wäre Quatsch. Richtig ist: Er muss nicht mehr zahlen, darf aber sehr wohl. Mindesthonorare können Gewerkschaftsmitglieder auch gerichtlich unter Berufung auf den Tarifvertrag einklagen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Mit dem "Anforderungsgrad" ist im Wesentlichen die Schwierigkeit bzw. der Stressfaktor der Moderation gemeint. Eine Sendung mit vorher feststehenden Beiträgen/Musiken aufzuzeichnen ist vergleichsweise einfach, eine Livesendung mit vielen Interviews überraschenden Elementen ist anspruchsvoller und wird höher honoriert.  Wenn die Redaktion alles sprechfertig vorbereitet, gibt es weniger Honorar als wenn man sich alles selbst erarbeiten muss.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Je länger die Sendung, desto höher das Honorar - wenn ansonsten die Anforderungen gleich sind.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das hat verschiedene Konsequenzen:- Zum einen wird man dabei grundsätzlich auf 8 Stunden Arbeitszeit  verpflichtet (Ausnahmen bestätigen die Regel). - Es gibt ggf. Zuschläge, Mehrarbeit wird bezahlt. Jedenfalls, so lange das Honorar nicht über der Kappungsgrenze liegt. Wenn doch, lohnt sich ggf. die beitragsbezogene Vergütung. - Sagt der rbb so einen Dienst ab, muss er einen Ersatz anbieten, ansonsten wird ein Ausfallhonorar fällig. - Der rbb wird einen in der Regel an solchen Tagen sozialversichern und die Lohnsteuer einbehalten.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wer ggf. weiter brutto=netto arbeiten will, muss deswegen also ausdrücklich auf den Chef zu gehen. In manchen Konstellationen kann das sinnvoll sein, z.B. bei sozialversicherungsrechtlicher Absicherung über die KSK. Die beitragsbezogenen Regelungen sind ansonsten aber in den vielen  Konstellationen ungünstiger (keine vollen Ausfallhonorare, keine Zuschläge).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
- Wer zur Vorbereitung der Sendung mit den 8 Stunden Arbeitszeit am Sendetag auskommt, hat keine weiteren Ansprüche.- Wer früher reinkommen oder länger bleiben muss, um alles zu schaffen, bekommt im Prinzip die Mehrarbeit bezahlt und einen Zuschlag. Achtung, Kappungsgrenze: Bei zeitbezogenen Vergütungen über der Grenze (278 Euro) gibt es gar nichts extra. Bei beitragsbezogenen Vergütungen gibt es zusätzliches Geld wegen der Überschreitung des Regelaufwands (aber keinen Mehrarbeitszuschlag). - Muss ich zur Vorbereitung viel Material lesen, Abläufe proben, Vorgespräche führen und findet das alles nicht am Sendetag statt, gibt es für so einen Tag einen weiteren Tagessatz - aber keinen für Moderation (weil man beim sich Vorbereiten nicht moderiert), sondern für Redaktion.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wo finde ich den Regelaufwand eigentlich? Gute Frage. Weil beitragsbezogene Moderationen die Ausnahme sein sollen, stehen die entsprechenden Regelaufwände nicht explizit in den Tabellen. Nicht wirklich übersichtlich, aber juristisch macht das  nichts: Der zeitliche Aufwand für eine Sendung ist ja unabhängig davon, ob ich beitrags- oder zeitbezogen honoriert werde. Und weil der Tarifvertrag Mindestbedingungen den 8-Stunden-Tag festschreibt, beträgt der Regelaufwand grundsätzlich auch 8 Stunden. Das gilt für alle Video-Moderationen, aber nicht für alle Audio-Moderationen (s.u.).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Im Klartext: Einfach nur besonders langsam arbeiten bringt nicht mehr Geld ein. Wenn ich zu besoffen bin, um brauchbare Aufnahmen zu machen, liegt das in meiner Person. Wenn aber ein O-Ton-Geber plötzlich an die Ostsee gefahren ist und ich hinterher muss, liegt das nicht in meiner Person. Oder wenn der rbb sich wünscht, doch noch die Reaktion eines Experten einzuholen. Oder wenn die Sitzung, an der ich teilnehmen muss, deutlich länger dauert. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Tja, immer diese unbestimmten Rechtsbegriffe. Wegen 5 Minuten würde man sicher kein Fass aufmachen, aber eine Stunde länger ist bestimmt nicht geringfügig. Zum Vergleich: Mehrarbeit wird übrigens im 15-Minutentakt abgerechnet. Irgendwo dort wird in der Regel die Geringfügigkeit überschritten sein.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Ohne erstmal grundlos abzuwarten, sondern so bald es sinnvoll möglich ist. Z.B. Bei einer Nachtsendung wird man den CvD im Feierabend nicht wecken, wenn es länger gedauert hat - dann ist der nächste Morgen immer noch "unverzüglich". Wenn aber der Auftraggeber aber die ganze Zeit ansprechbar gegenüber in der Regie sitzt, wäre der nächste Tag i.d.R. zu spät.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Klingt komisch, "Beitrag" ist in diesem Falle die Moderation der Sendung. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
z.B: Muss ich bei einem 8-Stunden-Tag eine Stunde länger arbeiten (1/8), bekomme ich 12,5 Prozent mehr Honorar als in der Tabelle steht. Bei 67 Minuten sind es schon 14 Prozent (67/480).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das bedeutet, das schon vor dem Auftrag allen klar war, dass es in 8 Stunden nicht zu schaffen sein wird.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Einfach nur eine Kamera in ein Radiostudio stellen ist in diesem Sinne noch lange keine Video-Moderation. Einzelheiten s.u. bei den Audio-Honoraren.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also: Im Wesentlichen eine übersichtliche, vorgeplante Sendung nach dem Muster Mod-Beitrag-Mod-Beitrag.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Sind das jetzt die Fernsehmoderationen? Ja, auch. Aber nicht nur. Der Honorarrahmen geht nur noch von Tätigkeiten und den entsprechenden Workflows aus, Ausspielwege spielen keine Rolle mehr. Ob eine Sendung im guten alten TV läuft oder auf Facebook online geht, ist für das Honorar egal - alles Video-Moderation. Wer genau hinsieht, bemerkt allerdings sofort, dass das Fernsehen genauso stilbildend für die Video-Moderationen ist wie die Radio-Moderationen für die Audio-Moderationen. Die Tarifparteien gehen davon aus, dass die bisherigen Radio- und TV-Formate in die Online-Welt wandern, sich aber dadurch einstweilen nicht wesentlich verändern, was den Aufwand betrifft.  Im Videobereich geht es um eher kurze Sendelängen (selten über eine Stunde) bei eher langer Vorbereitungszeit (ein Tag). Bei den Audio-Moderationen sind eher lange Strecken üblich, ein Teil der Vorbereitung findet on-the-fly während der Sendung statt (während die Musik läuft). Ob der Medienwandel in ein paar Jahren darüber lacht? Absolut möglich.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Mit gerechten Honoraren für Moderationen hat sich die Verhandlungsgruppe bis zuletzt schwer getan. Während die Orientierung an den Angestellten-Gehältern in allen anderen Bereichen für teils deutliche Verbesserungen sorgt, wäre das das bei den (ja traditionell besser honorierten) Moderationen eher nicht der Fall gewesen. Auch die bestehenden Honorare waren keine belastbare Grundlage für ein "gerechtes" Tarifgefüge - denn gerade im Fernsehen darf man annehmen, dass ein Teil der recht hohen Honorare einen "außertariflichen" Charakter haben - individuelle Moderator*innen haben für sich individuelle Preise ausgehandelt.Darum wurde für die Moderationen ein ganz eigenes Gefüge ausgehandelt, dass mehrere Ziele austarieren soll:- bisher eher schlecht honorierte Moderationen (vor allem im Radio) sollen spürbar aufgewertet werden (Forderung der Gewerkschaften)- die bisherigen Mindesthonorare aus ORB-Zeiten sollen nicht unterschritten werden (Forderung der Gewerkschaften)- Moderationen sollen nicht schlechter bezahlt sein als entsprechend aufwändige Redaktionsschichten- für längere Sendungen soll es höhere Honorare geben als für kürzere- die Kosten sollen sich nicht krass erhöhen (Forderung des rbb)Weil die Kompromissbildung nicht alle Fragen befriedigend gelöst hat, wurde die Regelung um eine Schutz-Regelung ergänzt: Vor der Reform übliche Moderationshonorare werden praktisch für immer geschützt - sie dürfen nicht abgesenkt werden. Anders gesagt: So lange die Sendung besteht, müssen die Moderator*innen (auch neue) mindestens die Honorare von heute bekommen. Das klingt allerdings besser, als es ist: Falls eine Sendung angeschafft wird, entfällt ja auch der entsprechende Honorarschutz. So ein Szenario wird bei der Traditionsmarken wie der Abendschau und den großen Streckensendungen der Radiowellen eher unwahrscheinlich sein, ist aber bei vielen Sendungen absolut denkbar.
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1.1.2. Standardmoderation 
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
15 Min. 
  

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

> 
45 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Sendung, in der es zu 
einem oder mehreren 
Interviews oder zu einer 
Diskussionsrunde kommen 
kann.  
 

480 € 
 
 

570 € 
 
 

759 € 
 
 

Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 
 

 
1.1.3. Moderationsbereitschaft Standard  
 

Beschreibung und Vergütung  
 

Die Moderatorin bzw. der Moderator hält sich bereit, im Falle einer gestörten Liveübertragung die 
Sendung im Reservestudio zu übernehmen und live zu präsentieren, wobei die sonstigen 
Voraussetzungen der Standardmoderation gelten. 
 
Das Honorar beträgt 75 Prozent des entsprechenden Moderationshonorars. 
 
Im Falle eines Einsatzes erfolgt die Vergütung nach Ziffer 1.1.2.  
 

 
1.1.4. Moderation mit erhöhten Anforderungen   
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
15 Min. 
  

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

> 
45 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch eine 
Sendung, für die eine Vielzahl von 
Interviews bzw. eine längere 
Diskussionsrunde charakteristisch 
ist.  
Erhöhte Anforderungen können 
auch gegeben sein, wenn die 
Sendung vor Publikum stattfindet, 
Breaking News moderiert werden 
oder die Moderatorin bzw. der 
Moderator für die Tätigkeit 
besondere Fachkenntnisse oder 
Erfahrungen haben muss.  
 

570 € 
 
 

759 € 
 
 

1.138 € 
 
 

Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also: Auf jeden Fall bekommt der*die Ersatzmoderator*in 75 Prozent - im Fall des Einspringen ganz normale 100 Prozent, das Bereitschaftshonorar wird angerechnet.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
nennen wir die Sendung spaßeshalber Abendschau oder BA

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also Stresspegel erhöht und besonders gründliche Vorbereitung - sagen wir bei Übertragungen aus dem Parlament, Vor-Ort- oder Wahl-Sendungen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Magazine ohne Interviews wäre ansonsten ja eine "einfache Moderation". Das ist natürlich nicht gemeint.
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1.1.5. Moderationsbereitschaft bei erhöhten Anforderungen 
 

Beschreibung und Vergütung  
 

Die Moderatorin bzw. der Moderator hält sich bereit, im Falle einer gestörten Liveübertragung die 
Sendung im Reservestudio zu übernehmen und live zu präsentieren, wobei die sonstigen 
Voraussetzungen der Moderation bei erhöhten Anforderungen gelten. 
 
Das Honorar beträgt 75 Prozent des entsprechenden Moderationshonorars. 
 
Im Falle eines Einsatzes erfolgt die Vergütung nach Ziffer 1.1.4. 
 

 
1.1.6. Off-Kommentierung  
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤   
120 Min. 

> 
120 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator erklärt ein Geschehen 
(z.B. bei Sportübertragungen, 
Parlamentsdebatten, 
Gottesdiensten u.ä.) aus dem Off 
und gibt Hintergrundinformationen. 
Ein kurzzeitiges Erscheinen im On 
kann enthalten sein.  

480 € 
 
 

Freie Vereinbarung unter 
angemessener Erhöhung 
des Honorars 

 
 

1.2. Audio 
  

Für einfache und normale Moderationen bis 120 Minuten Länge, die keine 
Autorinnen- bzw. Autormoderationen sind, ist ein Gesamtaufwand (für Moderation 
und die Vor- und Nachbereitung der Sendung) von sechs Stunden abgegolten2. Für 
alle anderen Moderationen ist ein Gesamtaufwand (für Moderation und die Vor- und 
Nachbereitung der Sendung) von acht Stunden mit den Honoraren unter dieser 
Ziffer abgegolten. Dies gilt auch für den Fall einer beitragsbezogenen Vergütung. 
 
Wird die Sendung zusätzlich mit einer oder mehreren Kameras aufgenommen und 
online gestreamt und/oder online gestellt (Visual Radio), so erhöht sich das 
Honorar um 8 Prozent, wenn die Moderatorin bzw. der Moderator sich gelegentlich 
über die Kamera an das Publikum wendet. Wendet sich die Moderatorin bzw. der 
Moderator fast jeder Moderation über die Kamera an die Zuschauerinnen bzw. 
Zuschauer und ist dies von der Redaktion gewünscht, so erhöht sich das Honorar 
um 18 Prozent.  
 
Die Bedienung eines Sendestudios (Selbstfahrerstudios) ist Bestandteil der unter 
dieser Ziffer aufgeführten Tätigkeiten und wird nicht gesondert honoriert. 

                                                 
2
 Abweichend von dem Tarifvertrag über Mindestbedingungen für die Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des rbb, allgemeiner Teil, gelten in diesen Fällen die Regelungen aus Ziffer 5 der 
Mindestbedingungen bereits nach sechs Stunden Arbeitszeit. Die Mehrarbeitsvergütung beträgt in diesen Fällen 
pro 1/4 Stunde 1/24 der Tagesvergütung. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also: Am Beginn der Sendung kurz die Nase in die Kamera halten und zum Schluss Tschüß sagen ist okay. Wenn es mehr ist, ist es eben keine "Off"-Kommentierung, sondern Moderation.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hier gilt der ähnliche Grundsatz wie bei Videomoderationen: Es geht auch um Radio, aber nicht nur. Für die Honorierung soll es egal sein, ob eine Sendung auf Spotify läuft, über die ARD-Mediathek oder im Dampfradio. Stilbildend für die Audiomoderationen ist das Radio allerdings schon. Die Tarifparteien gehen davon aus, dass die Radioformate in die Onlinewelt einsickern, ohne sich dabei allzu krass zu verändern. Im Vergleich zu Video-Moderationen geht es um vergleichweise lange Strecken (mehrere Stunden). Anders als bei Videomoderationen, wo ein Sendetag immer ein voller (8-Stunden-Tag) ist, gibt es im Audiobereich bei leichten bzw. kurzen Sendungen bis zwei Stunden Abstriche: Die Tarifparteien gehen davon aus, dass sie sich in vielen Fällen mit 6 Stunden Arbeitszeit (einschließlich Vor- und Nachbereitung) moderieren lassen. Falls diese Annahme falsch ist, wird die Mehrarbeit gesondert vergütet und ggf. bezuschlagt. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Nochmal im Klartext: Wenn eine Sendung keine erhöhten Anforderungen stellt und nicht länger als zwei Stunden dauert, setzt der rbb nur 6 Stunden Arbeitszeit für die Audio-Moderation einschließlich Vor- und Nachbereitung an - und zahlt entsprechend weniger. Falls die Arbeitszeit aber doch länger ist, wird die Mehrarbeit über 6 Stunden hinaus trotzdem vergütet - entweder mit 25-%Zuschlag bei Zeitbezogenen Vergütungen (die Kappungsgrenze von 278 Euro stört bei diesen Honoraren nämlich ausnahmsweise nicht) oder durch die Überschreitung des Regelaufwands.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Eigentlich gilt diese Regelung für Mehrarbeit ab 8 Stunden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Visual Radio praktiziert der rbb derzeit zwar kaum, aber hat schon ein komplexes Regelwerk, falls es denn mal eingeführt werden soll. Drei Punkte sind wesentlich - zwei explizit, einer implizit: 1. Dadurch, dass "Visual Radio" im Abschnitt Audio-Moderation steht, wird implizit klargestellt, dass eine abgefilmte Radiosendung nicht dasselbe wie Video-Moderation ist. Man kann sich also nicht auf die höheren Video-Honorare berufen - obwohl ja eine Moderation im Video gestreamt wird. Dahinter steckt die Annahme, dass allein die anwesende Kamera die Tätigkeit "Audio-Moderation" nicht wesentlich verändert. Der Moderator fährt halt weiter seine Sendung und wird dabei gefilmt.2. Aber zumindest ein bisschen ändert die Kamera doch die Tätigkeit. Man wird ja auch mal in die Kamera gucken. Und vielleicht ein bisschen mehr auf die optische Wirkung achten. Dafür gibt es einen Zuschlag von 8 Prozent.3. Wenn die Kamera tatsächlich in der Regel für die Ansprache des Publikum genutzt wird, gibt es 18 Prozent mehr. Das heißt aber nicht, dass man während der laufenden Musiken auch noch tanzen oder eine sonstig Show liefern muss - dann wäre irgendwann die Grenze zur Videomoderation erreicht.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Live muss nicht sein, später online gestellt werden reicht auch.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also wahrscheinlich beim Opening und bei der Verabschiedung oder zwischendurch - aber nicht immer.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
"bei fast jeder" muss das natürlich heißen. Einmal vergessen schadet nichts, aber nur dann und wann wäre nicht genug für 18 Prozent.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wenn die Redaktion keine 18 Prozent mehr bezahlen möchte, kann sie entweder gar keine Kamera aufstellen (0 Prozent) oder die Ansage machen, dass man die Kamera nur gelegentlich nutzen soll (8 Prozent). Wenn man trotz dieser Ansage immer die Kamera nutzt, hat man keinen Anspruch auf 18 Prozent (nur auf 8). Wobei es schwer vorstellbar ist, dass eine Redaktion Visual Radio machen will aber dann die Moderaror*innen aus Geiz an die Leine nimmt.
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1.2.1. Einfache Moderation  
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤  
120 Min. 
  

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 
 

> 
300 Min.  

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Sendung, in der es in 
der Regel zu keinem 
Interview bzw. keiner 
Diskussionsrunde kommt. 

214 € 
 
 

236 € 
 
 

333 € 
 
 

360 € 
 

389 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 
 

 
1.2.2. Standardmoderation 
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤  
120 Min. 
  

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 
 

> 
300 Min.  

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Sendung, in der es zu 
einem oder mehreren 
Interviews oder zu einer 
Diskussionsrunde kommen 
kann. 

236 € 
 
 

250 € 
 
 

360 € 
 
 

389 € 
 

420 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 
 

 
1.2.3. Moderation mit erhöhten Anforderungen   
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤   
120 Min. 
 

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 

> 
300 Min. 

Die Moderatorin bzw. der Moderator 
führt durch eine Sendung, für die 
eine Vielzahl von Interviews bzw. 
eine längere Diskussionsrunde 
charakteristisch ist.  
Erhöhte Anforderungen können auch 
gegeben sein, wenn die Sendung vor 
Publikum stattfindet, Breaking News 
moderiert werden oder die 
Moderatorin bzw. der Moderator für 
die Tätigkeit besondere 
Fachkenntnisse oder Erfahrungen 
haben muss. 
 

333 € 
 
 

360 € 
 
 

389 € 
 
 

420 € 
 

453 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

 
 
 
 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Typischweise also die "DJ-Moderation": Mod - Musik - Mod - Musik - Mod

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
In langen Sendestrecken dürften mehrere Interviews die Regel sein (eins pro Stunde), ohne dass es gleich eine "Vielzahl" ist.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Typischerweise Inforadio bzw. Morningshows oder auch Nachmittagsstrecken mit einem dichten Takt von Interviews mit Expert*innen, Hörer*innen, Kolleg*innen, Verkehrsfunk, etc. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Ist leider schwammig, aber dafür kann man sich immer darauf berufen. Mit Aussicht auf Erfolg vor allem, wenn es um Sendungen geht, die spezielle inhaltliche Ansprüche stellen (z.B. in der Welt der Kultur, aber auch bei Fachsendungen) oder bei denen man nicht gerade Berufsanfänger sein sollte (z.B. Primetime- und Sondersendungen).
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1.2.4. Autorinnen- bzw. Autorenmoderation 
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤   
120 Min. 
 

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 

> 
300 Min. 

Die Moderatorin bzw. der Moderator 
erbringt die für die Sendung 
erforderlichen redaktionellen 
Arbeiten überwiegend selbst, wobei 
die sonstigen Voraussetzungen der 
Standardmoderation erfüllt sind. 
 

333 € 
 
 

360 € 
 
 

389 € 
 
 

420 € 
 

453 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

 
1.2.5. Autorinnen- bzw. Autorenmoderation mit erhöhten Anforderungen 
 

Sendungslänge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤   
120 Min. 
 

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 

> 
300 Min. 

Die Moderatorin bzw. der Moderator 
erbringt die für die Sendung 
erforderlichen redaktionellen 
Arbeiten überwiegend selbst, wobei 
die sonstigen Voraussetzungen der 
Moderation mit erhöhten 
Anforderungen erfüllt sind. 
 

360 389 € 
 
 

420 € 
 

453 € 488 € 
 
 

Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

 
 
 
1.3. Off Air (ohne Verbreitung im Radio, Fernsehen oder Inter- bzw. Intranet) 
 

Für den Fall einer beitragsbezogenen Vergütung ist ein Gesamtaufwand (für 
Moderation und die Vor- und Nachbereitung der Sendung) von acht Stunden mit 
den Honoraren unter dieser Ziffer abgegolten.  
 
1.3.1. Einfache Moderation 
 

Länge 
 
Beschreibung 

≤   
120 Min. 
 

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 

> 
300 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Veranstaltung, in der 
es in der Regel zu keinem 
Interview bzw.  keiner 
Diskussionsrunde kommt. 

286 € 
 
 

333 € 
 
 

360 € 
 
 

389 € 
 
 

Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

  
 

 

 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wenn man keine (oder fast keine) unterstützende Redaktion im Hintergrund hat, muss es natürlich mehr Geld geben. Auch weil man selbst für alles verantwortlich ist. Achtung: Wer seine Sendung nicht komplett am Sendetag vorbereiten kann (was der Regelfall sein dürfte), bekommt an den anderen erforderlichen Tagen Honorare nach 3.1 oder 3.2 (Redaktion). 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das werden oft die besonderen Fachkenntnisse bzw. Erfahrungen sein.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wie man schon anhand des Längenrasters sieht, haben sich die Tarifparteien dabei an den Audio-Moderationen orientiert. Allerdings ohne die auf 6 Stunden verkürzte Arbeitszeit - schon weil Off-Air-Auftritte in der Regel mit längeren Anfahrtswegen und aufwändigerer Vorbereitung vor Ort einhergehen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wie realistisch ist es, eine Off-Air-Moderation mit 8 Stunden Arbeitszeit zu schaffen? Es kommt darauf an. Eine Stunde auf eine Messebühne an der Masurenallee sollten ja kein Problem sein. Aber auf keinen Fall zu schaffen wäre die 300-Minuten-Show in Wittenberge. Weil alle Honorare über der Kappungsgrenze liegen (278 Euro) würde bei zeitbezogener Honorierung die Mehrarbeit einfach untergehen. Tipp: In solchen Fällen, wo der 8-Stundentag eine reine Fiktion ist, lieber auf die beitragsbezogene Honorierung ausweichen, dann greift zumindest der Mechanismus bei Überschreitung des Regelaufwands. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das steht da nur der Vollständigkeit halber - de facto wird es wohl kaum Off-Air-Veranstaltungen ohne Interviews geben.
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1.3.2. Standardmoderation 
 

Länge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤   
120 Min. 
 

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 

> 
300 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Veranstaltung, in der 
es zu einem oder 
mehreren Interviews oder 
zu einer Diskussionsrunde 
kommen kann. 

286 € 
 
 

333 € 
 
 

360 € 
 
 

389 € 
 
 

420 € 
 
 

Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

 
1.3.3. Moderation mit erhöhten Anforderungen 
   

Länge 
 
Beschreibung 

≤  
60 Min. 
  

≤   
120 Min. 
 

≤   
180 Min. 
 

≤   
240 Min. 
 

≤   
300 Min. 

> 
300 Min. 

Die Moderatorin bzw. der 
Moderator führt durch 
eine Veranstaltung, für die 
eine Vielzahl von 
Interviews bzw. eine 
längere Diskussionsrunde 
charakteristisch ist. 
 

333 € 
 
 

360 € 
 
 

389 € 
 
 

420 € 
 
 

453 € 
 
 

Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
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2. Assistenz

Der rbb vergütet Assistenztätigkeiten entsprechend dem Anforderungsgrad und 
zeitbezogen.  

2.1. Assistenz 

Beschreibung Gesamt 

Die Assistentin bzw. der Assistent unterstützt die Redaktion (z.B. Zusammenstellen von 
Material, Bearbeitung von Beiträgen nach Vorgaben, Kontrolle bzw. organisatorische 
Sicherstellung des Sendeablaufs).  

208 € 

2.2. Gehobene Assistenz 

Beschreibung Gesamt 

Wie Ziffer 2.1. 

Sie bzw. er erbringt darüber hinaus Teilaufgaben einer Redakteurin bzw. eines 
Redakteurs nach Vorgaben (z.B. unterstützende Recherchetätigkeiten, vorbereitende 
Programmplanung).   

246 € 

2.3. Gehobene Assistenz als Layouterin bzw. Layouter 

Beschreibung Gesamt 

Die Layouterin bzw. der Layouter unterstützt die Redaktion durch die Produktion von 
Audios (z. B. für das On-Air-Design einer Radiowelle, für Sendungen, Rubriken, 
Promotions, Trailer) und ggf. bei der Weiterentwicklung der Klangfarbe. Das 
Arrangieren von Audio-Sendestrecken durch die Anordnung von Sendeelementen nach 
redaktioneller Vorgabe kann Teil der Tätigkeit sein. 

246 € 

Grundlagen: rbb-Gehaltstabellen 2018 und 2017, ORB-Vergütungstarifvertrag

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Sowohl bei den Definitionen als auch bei den Honorarhöhen haben sich die Tarifparteien an den bestehenden Regelungen für Angestellte orientiert. Die Definitionen sind vor allem dem ORB-Vergütungstarifvertrag entnommen und sprachlich kürzer gefasst.Die Tagessätze ergeben sich aus den Gehaltstabellen für die Jahren 2018 und 2017, für Assistenz ist die Basis F8, für Gehobene Assistenz E8. Wer nachrechnen will, die Formeln lauten:  ((aktuelles Monatsgehalt Stufe F x 12 + 500€) – 42 : 365 x (Vorjahresmonatsgehalt x 12 + 500€)) / 220((aktuelles Monatsgehalt Stufe E x 12 + 500€) – 42 : 365 x (Vorjahresmonatsgehalt x 12 + 500€))/220

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
In dem gender-neutralen Begriff Assistenz gehen die bisherigen Begriffe aus dem ORB-Honorrrahmen "Programmassistenten" (HF), "Redaktions-Assistenz", "Redaktions-Assistenz/Videotext", "Redaktionssekretärin" (TV) ein. Nicht geregelt ist z.T. übrigens die Regieassistenz. Es besteht Einvernehmen zwischen den Tarifparteien, dass es sich bei der Tätigkeit "Regieassistenz" um eine Tätigkeit handelt, die im Honorarrahmen Produktion zu tarifieren ist (dort wird allerdings bisher nur Regieassistenz für Fernsehen tarifiert - das muss geändert werden). 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Anders als bei der Regieassistenz haben sich die Tarifparteien geeinigt, Layouter als Programm-Mitarbeiter*innen zu definieren - was nicht selbstverständlich ist, weil Layouter evolutionär gesehen wohl vor allem von Tontechnikern abstammen, die traditionell und bis heute unstrittig im Produtionsbereich angesiedelt sind.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
= Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also nicht beitragsbezogen und in aller Regel sozialversicherungspflichtig und lohnsteuerpflichtig.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das bedeutet: Ohne eine Redakteur*in, der die Assisstenz Teilaufgaben abnimmt, ist es keine Assistenz (sondern wahrscheinlich eine Redakeur*innen-Tätigkeit nach 3.1).
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3. Redaktion

Der rbb zahlt Honorare für Redakteurinnen bzw. Redakteure entsprechend dem 
Anforderungsgrad und zeitbezogen.  

3.1. Redakteurin bzw. Redakteur 

Beschreibung Gesamt 

Die Redakteurin bzw. der Redakteur entwickelt, plant, realisiert Programmangebote 
oder Programmprojekte – auch live - und/oder recherchiert, bewertet, ordnet Themen 
bzw. Meinungen ein. Ggf. wird sie bzw. er als Reporterin bzw. Reporter tätig oder 
präsentiert selbst formulierte Audio-Nachrichten. 

286 € 

3.2. Redakteurin bzw. Redakteur mit erhöhten Anforderungen 

Beschreibung Gesamt 

Wie Ziffer 3.1. 

Sie bzw. er braucht darüber hinaus besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen und ist 
zudem in hohem Maße für Programminhalte verantwortlich (z.B. Alleindienste 
überwiegend in Tagesrandzeiten, Realisierung außergewöhnlicher Formate) oder 
realisiert Beiträge unter außerordentlichem Zeitdruck. 

334 € 

3.3. Redakteurin bzw. Redakteur als VJ 

Beschreibung Gesamt 

Die Redakteurin bzw. der Redakteur aus Ziffer 3.1. wird als Reporterin bzw. Reporter 
tätig. Dabei bedient sie bzw. er zum Drehen und ggf. zum Editing eine i. d. R. vom rbb 
zur Verfügung gestellte Videoaufnahmetechnik. 

356 € 

3.4. Redakteurin bzw. Redakteur als VJ mit erhöhten Anforderungen 

Beschreibung Gesamt 

Die Redakteurin bzw. der Redakteur aus Ziffer 3.2. wird als Reporterin bzw. Reporter 
tätig und realisiert als VJ Beiträge. Dabei bedient sie bzw. er zum Drehen und ggf. zum 
Editing eine i. d. R. vom rbb zur Verfügung gestellte Videoaufnahme- und 
Bearbeitungstechnik.  

390 € 

Grundlagen: rbb-Gehaltstabellen 2018 und 2017, ORB-Vergütungstarifvertrag

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Sowohl bei den Definitionen als auch bei den Honorarhöhen haben sich die Tarifparteien an den bestehenden Regelungen für Angestellte orientiert. Die Definitionen sind vor allem dem ORB-Vergütungstarifvertrag entnommen und sprachlich kürzer gefasst.Die Tagessätze ergeben sich aus den Gehaltstabellen für die Jahren 2018 und 2017, für Redakteur*in (3.1) ist die Basis D8, für Redakteur*in mit erhöhten Anforderungen (3.2) C8. Wer nachrechnen will, die Formeln lauten:  ((aktuelles Monatsgehalt Stufe D x 12 + 500€) – 42 : 365 x (Vorjahresmonatsgehalt x 12 + 500€)) / 220((aktuelles Monatsgehalt Stufe C x 12 + 500€) – 42 : 365 x (Vorjahresmonatsgehalt x 12 + 500€))/220

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Um Verwendung des Begriffs "Redaktion" bzw. "Redakteur*in" wurde lange gestritten. Beide Begriffe stellen nur klar, dass es die Tätigkeit Redakteur*innen sehr wohl in freier Mitarbeit gibt - dies hatten die öffentlich-rechtlichen Sender aus arbeitsrechtlichen Gründe Jahrzehnte lang abgestritten und durch den abwertenden Begriff "Redaktionelle Mitarbeit" zu kaschieren versucht.Der Honorarrahmen orientiert sich an der Praxis der Angestellten bzw. der Systematik des ORB-Vergütungstarifvertrags, die einen weiten Redakteursbegriff kennt - ausdrücklich eingeschlossen sind Reporter*innen und Nachrichtenredakteur*innen. Nicht ausdrücklich genannt werden "Berichterstatter" und "Interviewer", die im ORB-Honorarrahmen gesondert tarfiert worden waren - auch sie sind von der weiten Redakteur*innen-Definition umfasst  ("realisiert Programmangebote"). 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Es gibt leichtere (3.1) und schwierigere Aufgaben (3.2)

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Es wird ein Tagessatz fällig, keine Beitragshonorare (auch wenn Beiträge entstehen). Es geht um 8 Stunden, in denen man in der Regel weisungsgebunden arbeitet, über den rbb sozialversichert wird und der Lohnsteuer unterliegt.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
z.B. auch in einer Projektgruppe

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
z.B. als Planungsredakteur*in

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
soll heißen: macht Beiträge aller Art

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
das können auch Veranstaltungen sein

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das bedeutet: nur weil man etwas live präsentiert, handelt es sich nicht automatisch um erhöhte Anforderungen (s.u.). Zu den erhöhten Anforderungen gehört ganz wesentlich die erhöhte Verantwortung für die Programminhalte. Das wird bei vielen Live-Formaten zwar der Fall sein, bei denen man besonders selbständig arbeitet und keine Abnahme/Korrektur der Inhalte vor der Sendung stattfindet (Ü-Wagen-Reportage, einschätzende Kolleg*innen-Gespräche im Studio), aber es sind auch Live-Formate denkbar, die diese inhaltliche Selbständigkeit nicht haben (z.B. von anderen redigierte Tipps vortragen, vorgegebene Wetter- oder Verkehrsinformationen).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
es muss also nicht zwingend ein (eigener) Beitrag dabei herauskommen

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
z.B. auf Konferenzen oder durch fachliche Beratung von Kolleg*innen

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Nochmal ausdrücklich, obwohl es mit "realisiert Programmangebote" auch schon gemeint ist.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die sprechenden Radio-Nachrichten-Redakteur*innen gehören auch dazu. Nicht allerdings die reinen Sprecher*innen, die keine Nachrichten formulieren (siehe Kapitel 6).

cr004
Notiz
Unmarked festgelegt von cr004

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also genau dieselben Tätigkeiten wie in 3.1 (Reporter*innen, Ablaufredakteur*innen, Planer*innen, Nachrichtenredakteur*innen, Rechercheur*innen, Korrespondent*innen ...), aber mit höheren Anforderungen. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Beides muss zusammenkommen: Sowohl die besonderen Fachkenntniss/Erfahrungen als auch die (hohe) Programmverantwortung.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
also nicht nur allgemeine journalistische "handwerkliche" Kenntnisse  (wissen, wie man einen BmE macht, wie man ein Video betextet oder einen Aufsager macht), sondern Kenntnisse, die nicht jede*r hat oder sich schnell aneignen kann. Entweder man bringt diese Kenntnisse mit (Sorbisch sprechen, die europäische Filmszene, die Strömungen in der FDP, ...) oder man erwirbt sie durch Erfahrung.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Es sind also Tätigkeiten, für die man typischerweise keine Anfänger einsetzen würde. Wer als Planer*in über die Themensetzung einer Sendung (vor)entscheidet, muss nicht nur die Sendung sehr gut kennen, sondern auch einschätzen, ob die Umsetzung realistisch ist und ob man besser erst das Justitiariat einschaltet oder gleich ein Reporterteam einplanen kann. Wer als Reporter*in live von einer gewalttätigen Großdemo berichten soll, sollte natürlich sowohl Livesicher sein und schon ein paarmal geschafft haben, den Wagen der Polizeispressestelle im Dickicht zu finden.

Christoph Reinhardt
Notiz
Die sprechenden Radio-Nachrichten-Redakteur*innen gehören auch dazu. Nicht allerdings die reinen Sprecher*innen, die keine Nachrichten formulieren (siehe Kapitel 6).

Christoph Reinhardt
Notiz
Es sind also Tätigkeiten, für die man typischerweise keine Anfänger einsetzen würde. Wer als Planer*in über die Themensetzung einer Sendung (vor)entscheidet, muss nicht nur die Sendung sehr gut kennen, sondern auch einschätzen, ob die Umsetzung realistisch ist und ob man besser erst das Justitiariat einschaltet oder gleich ein Reporterteam einplanen kann. Wer als Reporter*in live von einer gewalttätigen Großdemo berichten soll, sollte natürlich sowohl Livesicher sein und schon ein paarmal geschafft haben, den Wagen der Polizeispressestelle im Dickicht zu finden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hoch ist natürlich ein unbestimmter Begriff, über den man sich streiten kann. Auf jeden Fall muss die Verantwortung höher sein als in Stufe 3.1. und die Aufgabe sollte so komplex sein, dass der nächsthöhere Entscheider nicht aus dem Stand die Aufgabe selbst anders lösen kann. Dazu können komplexe journalistische Bewertungen in Kommentaren gehören, oder die Entscheidungen, welcher Beitrag die Sendung am besten abrundet.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
In einem großen Sender mit Arbeitsteilung und Teams sind natürlich immer viele Menschen für ein Produkt verantwortlich - zuletzt die Intendantin. Gemeint ist daher natürlich nicht diese Letzt- oder Alleinverantwortung, sondern die Verantwortung in der übernommenen Rolle.  

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
... schon weil dabei kein*e Chef*in einem die Verantwortung abnehmen oder man keine Kolleg*innen um Rat fragen kann

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
= bei Früh-, Spät- und Nachtdiensten

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
... weil man nicht auf die Standardlösung zurückziehen kann

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Zeitdruck hat man in der Aktualität natürlich immer - hier ist er auf jeden Fall deutlich höher als im Fall 3.1. Die erhöhte Anforderung besteht darin, dass man unter Zeitdruck besonders sorgfältig und konzentriert arbeiten muss, weil z.B. Fehler kaum noch korrigiert werden können.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Platt gesagt: Diese Tätigkeiten sind schwieriger als in 3.1. - man muss u.U. schneller arbeiten, mehr wissen/können und wenn man etwas verbockt, kann man es keinem anderen in die Schuhe schieben.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Achtung: Dieses "oder" trennt zwei unterschiedliche Bedingungen, von denen nur eine vorliegen muss, um in den Genuss des höheren Tagessatzes zu kommen. Entweder, die Tätigkeit erfordert 1. Fachkenntnisse/Erfahrungen in Verbindung mit Programmverantwortungoder 2. unterliegt außerordentlichem Zeitdruck - allein der Zeitdruck ist schon eine erhöhte Anforderung.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
VJ sein erfordert mindestens eine zusätzliche Qualifikation (Drehen, ggf. auch schneiden) und stellt in der Praxis höhere Anforderungen als im Team zu drehen. Deswegen wird das Reporter*innen-Honorar um ca. 25 Prozent erhöht.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Betrag ergibt sich aus dem Gehalt für D-Redakteur*innen 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Betrag ergibt sich aus dem Gehalt für C-Redakteur*innen und liegt ca. 17 Prozent höher als die Stufe 3.1.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Betrag ergibt sich aus dem 3.1.-Reporter*innen-Honorar plus ca. 25 Prozent.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Betrag ergibt sich aus dem 3.2.-Reporter*innen-Honorar und liegt ca. 17 Prozent höher (das entspricht der Steigerung von 3.1 auf 3.2). Allein mit  systematischen Erwägungen ist das nicht wirklich nachvollziehbar - es handelt sich um einen Verhandlungskompromiss.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wer VJ ist, dreht immer selbst, muss aber nicht unbedingt selbst schneiden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Einfach gesagt: Normalerweise dreht ein VJ mit rbb-Kamera. Ob iPhone oder Arri ist für die Honorierung egal - wenn der rbb die Technik herausgibt, kann er nicht sagen, dass sie nicht den Ansprüchen an eine VJ-Kamera erfüllt.
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4. Beiträge

Der rbb zahlt Honorare für die beauftragte Erstellung von Beiträgen grundsätzlich 
entsprechend der vereinbarten Beitragslänge unter Zugrundelegung eines dafür 
regelmäßig anfallenden Aufwandes (Regelaufwand). Der rbb vergütet Beiträge in 

der Regel beitragsbezogen3.

Leistungsumfang: 
Die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer stellen dem rbb Beiträge in einem für 
den beauftragten Zweck geeigneten Zustand zur Verfügung, einschließlich der 
erforderlichen Rahmeninformationen (Namen bzw. Funktionen der beteiligten 
Personen, Ort der Handlung, Hinweise auf Persönlichkeitsrechte, u.ä.) und einem 
Anmoderationsvorschlag und/oder Programmhinweis. Der rbb stellt der 
Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer in der Regel die erforderliche 
technische und personelle Infrastruktur zur Realisierung bzw. Produktion des 
Beitrages zur Verfügung. Die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer stellen dem 
rbb ein Manuskript des Beitrags zur Verfügung, sofern ein Manuskript vorliegt. 

Überschreitung des Regelaufwandes: 
Stellt sich heraus, dass der Regelaufwand aus nicht in der Person der 
Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers liegenden Gründen nicht geringfügig 
überschritten wird, teilt sie bzw. er dies dem rbb unverzüglich mit. Genehmigt der 
rbb den erhöhten Aufwand und hält er an der Beitragserstellung fest, so erhöht 
sich das Honorar im gleichen prozentualen Verhältnis wie der Aufwand. Gleiches 
gilt, wenn die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer und der rbb bereits bei 
Vertragsschluss einen vom Regelaufwand abweichenden Aufwand zugrunde legen.  

Einvernehmliche Überschreitung der bestellten Werklänge: 
Überschreitet die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer im Einvernehmen mit 
dem rbb die vereinbarte Länge des Werks, so zahlt der rbb bei Erreichen der 
nächsten vorgegebenen Beitragslänge das entsprechende Honorar.  

Besondere Bedingungen: 
Als besondere Bedingungen gelten eine unübersichtliche Informationslage oder 
außerordentlicher Zeitdruck oder eine zwischen rbb und Auftragnehmerin bzw. 
Auftragnehmer verabredete Fertigung in der Nacht oder ein vereinbarter 
besonderer gestalterischer Aufwand (z.B. Trailer, hohe Schnittanzahl, zahlreiche 
technische Tricks, aufwändiger Einsatz von Musik, Vorbereitung und Einspielen 
vieler Audio-Clips u.ä.).  

3
 Die Realisierung von Beiträgen in redaktioneller Mitarbeit nach Ziffer 3. dieses Tarifvertrages bleibt möglich. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Systematik für Beitragshonorare ist komplett neu, in der ARD ohne Vorbild  und muss noch evaluiert werden. Kern: Je mehr Zeit man für die Erstellung des Werks benötigt, desto höher muss das Honorar sein. Außerdem ist die Honorarhöhe an die Tagessätze aus Kapitel 3 gekoppelt. Wer zwei Tage lang als Reporter*in nach 3.1 arbeitet soll genausoviel Geld bekommen wie jemand, der als Autor*in zwei Tage arbeitet.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Erstellung geht ein Auftrag also grundsätzlich voraus. Wer ohne Auftrag ein fertiges Werk von sich aus anbietet, muss kann sich nur auf die Regelaufwände berufen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Zum Auftrag gehört zum einen, wie lang der Beitrag sein soll (in Minuten oder Zeichen), ... 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
... und zum anderen, wie lange man für die Erstellung benötigt. Wenn hier nichts anderes vereinbart wird, gelten die in den Tabellen genannten Regelaufwände.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
"typischerweise" wäre vielleicht besser formuliert - es geht hier nicht darum, wie lange ein bestimmer Autor regelmäßig für einen Dreiminüter braucht, sondern was "in der Regel" üblich ist.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Es geht also nicht um Tagessätze, sondern Stückhonorare. Man geht davon aus, dass die Autor*innen viel selbständiger arbeiten als Reporter*innen mit festgelegten Arbeitszeiten. Darum gibt es für Werkhonorare auch keine Zuschläge für Sonntagsarbeit oder Überstunden, weil man davon ausgeht, dass die Autor*innen sich selbst genau überlegen, wann sie arbeiten wollen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Mit dem Honorar bezahlt der rbb u.a. die genannten Leistungen - was darüber hinausgeht, muss extra vergütet werden. Daneben gibt es noch die Regelungen der (nicht tarifierten) Honorarbedingungen mit weiteren Feinheiten. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Beitrag ist also ohne größeren Aufwand sendbar und muss nicht noch mühsam überarbeitet werden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Erforderlich die Sendung ist z.B. die Information, dass der blasse aufgeregte Mann im Beitrag von Beruf Regierender Bürgermeister und Michael Müller heißt (und dass die Schreibweise korrekt ist). Nice to have, aber nicht erforderlich als Rahmeninformation wäre z.B. die Telefonnummer von Herrn Müller.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Falls der Mann im Bild vor dem Take mehrfach gerufen hat: "Abschalten, das dürft ihr nicht senden" muss die Redaktion das wissen.  Oder wenn eine Person um Bild nicht volljährig ist und die Eltern nicht zugestimmt haben. Oder oder oder.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Anmod wird nicht extra honoriert, aber es genügt ein Vorschlag. Wenn die Moderator*innen damit nichts anfangen können, führt das nicht zur Honorarkürzung.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Da manche Beiträge nicht anmoderiert werden, ist vielleicht ein Programmhinweis das Mittel der Wahl. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Formulierung "und/oder" ist zwar reichlich unklar, aber führt dazu, dass es keine Pflicht gibt, sowohl einen Programmhinweis als auch eine Anmoderation zu liefern - nur eins davon. Wer will, kann natürlich beide liefern.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Was erforderlich ist, kommt auf den Einzelfall an. Wenn jemand ein gewiefter MoJo ist, reicht manchmal vielleicht ein iPhone. Andere Kolleg*innen brauchen ein Team. Für eine Arte-Dokumentation braucht man i.d.R. mehr Licht als bei einer verdeckten Recherche.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
technokratisch für "Kolleg*innen", z.B.  wie EB-Techniker*in, Kameramensch, Cutter*innen, Toningenieur*innen, Archivar*in, ...

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Bei Schalten oder Interviews muss man jedenfalls nicht hinterher den Text abtippen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das Manuskript dient lediglich der Produktion des Beitrags, ist ggf. auch handschriftlich verfasst. Es ist wie es ist. Ausdrücklich nicht gemeint ist eine Überarbeitung, um eine fehlerfreie Textfassung online zu stellen (siehe 4.3.)

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Regelaufwand ist insofern ein "Mindestaufwand" - wenn es länger dauert, ist der reale Aufwand für die Honorarhöhe entscheidend.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wer zu betrunken ist, um den Aufnahmeknopf zu drücken und am nächsten Tag nochmal das Interview machen muss, kann das natürlich nicht dem rbb in Rechnung stellen. Wenn der Gesprächspartner eine Verabredung nicht einhält aber schon. Oder die Redaktion Änderungswünsche hat.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Was das ist, kann von Fall zu Fall verschieden sein. Wenn ich drei Tage an einem Stück arbeite um am Ende überziehe ich die vereinbarte Arbeitszeit um eine Viertelstunde, ist das sicher geringfügig. Wenn ich eine Stunde für einen Radio-O-Ton einplane, ist eine Viertelstunde durchaus mehr als geringfügig. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
So schnell wie möglich, das muss nicht unbedingt sofort sein. Wenn die Entscheider*innen gerade in einer Sitzung sind, dann eben danach. Wenn sie schlafen: Am nächsten Morgen. Aber nicht vier Wochen später, wenn die Vergütungsmitteilung längst im Briefkasten war.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Einfach auf eigene Faust drei statt der vereinbarten zwei Tage arbeiten geht natürlich nicht. Der rbb kann, muss aber nicht den Zusatzaufwand genehmigen. Wenn der Redaktion ein Zusatztag für eine Reise in die Uckermark zu teuer ist, kann u.U. der Beitrag auch ohne den nur dort zu bekommenden O-Ton realisiert werden. Oder die Produktion wird abgebrochen. Dann bekommt man ein Ausfallhonorar. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das ist zwar in einem Halbsatz versteckt, ist aber ganz entscheidend. In sehr vielen  Konstellationen kann der tarifierte Regelaufwand (= Mindestaufwand) gar nicht passen. Ein Radiobeitrag in der Aktualität kann sehr wohl in 5 Stunden entstehen (in der Redaktion mit Telefon-O-Tönen und Agenturmaterial), eine Rezension der neuen Ring-Inszenierung dauert zwingend länger. Weil dies vorher allen bekannt ist, soll der absehbare  Aufwand auch vorher vereinbart werden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Falls man für die Erstellung des längeren Stücks auch länger gebraucht haben sollte (muss nicht sein, aber kann sein), greift auch der entsprechende Regelaufwand.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das Wort "Lage" legt zwar einen Bezug zu Feuerwehr- und Polizeieinsätzen nahe. Das ist in der Tat u.a. gemeint, kann sich aber natürlich auch auf andere Sachverhalte beziehen. Es beschreibt alle Fälle, in denen die Autor*innen mehr Mühe und Geschick als üblich aufwänden müssen, um sich valide Informationen zu beschaffen. Man kann auch sagen: Das Thema ist besonders komplex.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Achtung, hierbei geht es um Bedingungen, die die Arbeit schwerer machen, aber nicht unbedingt länger. Wenn es länger dauert (ohne schwieriger zu sein), gibt es mehr Geld durch die Überschreitung des Regelaufwandes.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Man kann auch sagen: Der Beitrag war echt stressig.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Falls der rbb einen zu langen Beitrag nicht abnehmen will, muss man kürzen - oder es gibt gar kein Honorar.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Man beachte: Es gibt drei Kriterien für besonderen Aufwand, von dem nur eins erfüllt sein muss.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Anders als die beiden ersten Kriterien, die sich aus der Sache ergeben, muss der Gestaltungsaufwand explizit beauftragt werden. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Nur eine Fußnote, aber alltagsrelevant: Beiträge können sowohl in Schichten als auch als einzelne Werke erstellt bzw. honoriert werden.
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4.1. Videobeiträge  
 
Der rbb stellt der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer in der Regel die 
erforderliche technische und personelle Infrastruktur zur Realisierung des 
Beitrages zur Verfügung. 
 
 

4.1.1. Videobeiträge Aktualität4 
 

4.1.1.1. O-Ton Video 
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  

1,0 Min. 
  

≤   

2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
realisiert ein Video, das 
aus einem O-Ton besteht. 

72 € 76 € Freie Vereinbarung 
unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 2 Std. 2 Std.  

 
4.1.1.2. O-Ton Video mit VJ-Leistung Kamera 

 
Bestellte 

Beitragslänge 
 
Beschreibung 

≤  
1,0 Min. 
  

≤   
2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
realisiert ein Video, das 
aus einem O-Ton besteht. 

84 € 89 € Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 2 Std. 2 Std.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Umfasst in der Regel Beiträge für Sendungen mit einem aktuellen oder semiaktuell-hintergründigen 
Charakter, die einen kürzeren redaktionellen Vorlauf haben, wie zibb, Abendschau, Brandenburg aktuell, 
aktuelle ARD-Zulieferungen und rbb24. 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das Honorar bezieht sich auf die Leistung, den Video-Beitrag bis zur Fertigstellung realisiert zu haben - ohne ihn unbedingt selbst produzieren zu müssen. Das tun in der Regel andere. Man muss den Beitrag also nicht alleine machen. Bei Audio- oder Text-Beiträgen ist das anders.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wenn die Beiträge aber einen längeren Vorlauf haben (z.B. manche Serienstücke oder "magazinige" Beiträge) gelten die Regelaufwände aus dem Kapitel 4.1.2 (Magazine).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Klassischerweise ist "JV" die Abkürzung für "Video-Journalist" und bezeichnet Journalist*innen (Autor*innen, Reporter*innen, Realisator*innen), die die Bilder für ihren Beitrag selbst drehen, ggf. den Ton machen oder schneiden. Im rbb hat sich allerdings (vor allem im Ex-ORB-Gebiet) die Praxis herausgebildet, zur Umgehung EB-Team-Regelungen das Label "VJ" auch für Kameraleute zu verwenden, die zwar ohne EB-Techniker*in, aber mit Journalist*in drehen (heute nennt man das Reporter*innenteam). Weil diese "JV" für die journalistischen Inhalte eigentlich nicht zuständig waren, ist das "J" am Ende eigentlich Quatsch. (Was nicht ausschließt, dass es sich im Einzelfall tatsächlich um ein Co-Autor*innen handelt.) Jedenfalls: Der neue Honroarrahmen versteht unter VJ wieder Reporter*innen, die ihr Stück nicht mit Team machen, sondern alleine drehen und den Ton machen (= "Leistung Kamera"). Wer nicht dreht, ist kein VJ. Ob der VJ auch noch den Schnitt selbst macht, ist dagegen nicht zwingend. Gerade in der Aktualität wird auch ein VJ oft traditionell in den Schnitt mit Cutter*in gehen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Angemessen kann viel bedeuten. Das frei verhandelte Honorar muss allerdings mindestens über den höchsten tarifierten Stufe liegen. Oft wird es angemessen sein, den tatsächlichen Aufwand als Maßstab zu nehmen. Wenn ich 3 statt 2 Stunden gebraucht habe, sollte sich das Honorar um 50 Prozent erhöhen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Diese geringen Unterschiede bei gleicher Arbeitszeit sehen nicht nur seltsam aus, sondern lassen sich tatsächlich nicht wirklich rational erklären. Sie sind ein Verhandlungsergebnis.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die meisten Videobeiträge entstehen zwar wohl noch eine ganze Weile fürs Fernsehen. Aber der Ausspielweg ist für das Honorar nicht erheblich - auch wenn ein Video-Beitrag ausschließlich für Online/Social Media verwendet wird, ist dasselbe Honorar fällig wie fürs Fernsehen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also in der Regel: Ein EB-Fahrzeug, ein Team und das Equipment. Oder auch ein Smartphone - was halt so §erforderlich ist". Das aber stellt der rbb zur Verfügung - man muss weder das Team selbst bezahlen noch sich ein iPhone kaufen.
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4.1.1.3. O-Ton Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen 
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  
1,0 Min. 
  

≤   
2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
realisiert ein Video, das 
aus einem O-Ton besteht. 

84 € 89 € Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 2 Std. 2 Std.  

 
4.1.1.4. Umfrage Video 
  

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  
1,0 Min. 
  

≤   
2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
realisiert eine Umfrage 
Video, die aus mehreren 
O-Tönen besteht. 

143 € 179 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

Regelaufwand 4 Std. 5 Std.  

 
4.1.1.5. Umfrage Video, mit VJ-Leistung Kamera 
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  

1,0 Min. 
  

≤   

2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
realisiert eine Umfrage 
Video, die aus mehreren 
O-Tönen besteht. 

167 € 209 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

Regelaufwand 4 Std. 5 Std.  

 

 

 

 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wer nachrechnet, erkennt die Systematik: Wer vier Stunden arbeitet, bekommt 143 Euro - das entspricht einem halben Reporter*innen-Tagessatz aus Kapitel 3.1 (286 Euro). Wer fünf Stunden braucht, bekommt 5/8*286=179 Euro. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o. S. 12
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4.1.1.6. Umfrage Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen  
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  
1,0 Min. 
  

≤   
2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
realisiert eine Umfrage 
Video, die aus mehreren 
O-Tönen besteht. 

167 € 209 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 
 

Regelaufwand 4 Std. 5 Std.  

 
4.1.1.7. Beitrag Video 
  

Bestellte Beitragslänge 
 
Beschreibung 

≤  
0,5 Min. 
  

≤   
1,5 Min. 

≤   
3,0 Min. 
 

≤   
4,5 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer realisiert einen 
Beitrag Video, der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton 
bzw. O-Tönen, besteht. Wird der 
Beitrag überwiegend aus 
Fremdmaterial (Archiv, Feed) 
realisiert und reduziert sich 
dadurch der Aufwand um 
mindestens 50 Prozent, wird ein 
Abschlag von 50 Prozent 
vereinbart. 
 

143 € 286 € 429 € 715 € 
 

Regelaufwand 
 

4 Std. 8 Std. 12 Std. 20 Std. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Ebenfalls Teil der Systematik: Entsteht das Stück unter besonderen Bedingungen, ist die Basis nicht der Standard-Tagessatz nach 3.1. (286 Euro), sondern nach 3.2 (334 Euro). Für vier Stunden gibt es 167 Euro, für 5 Stunden 209. Und so weiter.  

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das bedeutet wenig überraschend: Ein Beitrag hat mindestens einen Schnitt und kann, muss aber keine O-Töne enthalten. Wenn es ausschließlich O-Töne sind, reden wir nicht von Beitrag, sondern von Umfrage (mit geringerem Regelaufwand).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
"Überwiegend" bedeutet bekanntlich: Mehr als die Hälfte des sendefertigen Beitrags  besteht aus Fremdmaterial. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Beides muss der Fall sein: Sowohl überwiegend Fremdmaterial als auch mindestens 50 Prozent weniger Arbeitszeit, sonst wird das volle Honorar fällig. Wir gehen davon aus, dass diese Klausel sehr selten zum Zuge kommt, da einerseits Archivarbeit eher aufwändiger ist als durch den Regelaufwand abgedeckt wird und andererseits die großflächige Umarbeitung von Fremdbeiträgen/Feeds eher in Schichten erledigt werden dürfte.
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4.1.1.8. Beitrag Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen 
 

Bestellte Beitragslänge 
 
Beschreibung 

≤  
0,5 Min. 
  

≤   
1,5 Min. 

≤   
3,0 Min. 
 

≤   
4,5 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer realisiert einen 
Beitrag Video, der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton 
bzw. O-Tönen, besteht. Wird der 
Beitrag überwiegend aus 
Fremdmaterial (Archiv, Feed) 
realisiert und reduziert sich 
dadurch der Aufwand um 
mindestens 50 Prozent, wird ein 
Abschlag von 50 Prozent 
vereinbart. 
 

167 € 334 € 501 € 835 € 
 

Regelaufwand 
 

4 Std. 8 Std. 12 Std. 20 Std. 

 
4.1.1.9. Beitrag Video mit VJ-Leistung Kamera 
 

Bestellte Beitragslänge 
 
Beschreibung 

≤  
0,5 Min. 
  

≤   
1,5 Min. 

≤   
3,0 Min. 
 

≤   
4,5 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer realisiert einen 
Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton 
bzw. O-Tönen, besteht und erbringt 
dabei die zusätzliche VJ-Leistung 
Kamera, in der Regel mit einer vom 
rbb zur Verfügung gestellten 
Videoaufnahme-Technik. 
 

167 € 334 € 501 € 835 € 
 

Regelaufwand 
 

4 Std. 8 Std. 12 Std. 20 Std. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Systematik geht davon aus, dass die Arbeit als VJ schwieriger bzw. höher qualifiziert ist als die von Autor*innen, die vom Team unterstützt werden. Aber nicht unbedingt länger dauert als ein Einsatz im Team. Daher gibt es für VJ einen höheren Basissatz (wie unter besonderen Bedingungen), aber denselben Regelaufwand.
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4.1.1.10. Beitrag Video mit VJ-Leistungen Kamera und Editing5 
 

Bestellte Beitragslänge 
 
Beschreibung 

≤  
0,5 Min. 
  

≤   
1,5 Min. 

≤   
3,0 Min. 
 

≤   
4,5 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer realisiert einen 
Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton 
bzw. O-Tönen, besteht und erbringt 
dabei die zusätzlichen VJ-
Leistungen Kamera und Schnitt, in 
der Regel mit einer vom rbb zur 
Verfügung gestellten 
Videoaufnahme- und 
Bearbeitungstechnik. 
 

187 € 396 € 585 €  1.002€ 
 

Regelaufwand 
 

4,5 Std. 9,5 Std. 14 Std. 24 Std. 

 
4.1.1.11. Beitrag Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen, mit VJ-

Leistung Kamera 
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  
0,5 Min. 
  

≤   
1,5 Min. 

≤   
3,0 Min. 
 

≤   
4,5 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer realisiert einen 
Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton 
bzw. O-Tönen, besteht und 
erbringt dabei die zusätzliche VJ-
Leistung Kamera, in der Regel 
mit einer vom rbb zur Verfügung 
gestellten 
Videoaufnahmetechnik. 
 

195 € 390 € 585 € 975 € 
 

Regelaufwand 
 

4 Std. 8 Std. 12 Std. 20 Std. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Tätigkeiten wie das Erstellen von Schnittlisten, das Heraussuchen von O-Tönen oder das Zusammenstellen 

von Rohmaterial stellen kein Editing nach diesem Tarifvertrag dar. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hier geht es um den Fall, dass ein VJ nicht nur dreht, sondern auch ohne Cutter*in selbst schneidet. Weil dies im Regelfall länger dauern dürfte als im traditionellen Schnitt, erhöht sich der Regelaufwand im Vergleich zum VJ, der*die dreht, ohne selbst zu schneiden. Hier gilt ganz besonders: Ob die Regelaufwände einigermaßen realistisch sind, muss evaluiert werden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Klingt banal, aber wenn Autori*innen ihre Schnittlisten nicht auf einem Schmierzettel anlegen, sondern framegenau gleich im Schnittsystem selbst, ist es zum (Vor-)Schnitt nicht mehr weit. Dafür soll es aber kein Extrahonorar geben.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.
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4.1.1.12. Beitrag Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen6, mit VJ-
Leistungen Kamera und Editing7 

 
Bestellte 

Beitragslänge 
 
Beschreibung 

≤  
0,5 Min. 
  

≤   
1,5 Min. 

≤   
3,0 Min. 
 

≤   
4,5 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer realisiert einen 
Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton 
bzw. O-Tönen, besteht und 
erbringt dabei die zusätzlichen 
VJ-Leistungen Kamera und 
Schnitt, in der Regel mit einer 
vom rbb zur Verfügung 
gestellten Videoaufnahme- und 
Bearbeitungstechnik. 
 

204 € 430 € 634 € 1.086 € 
 

Regelaufwand 
 

4,5 Std. 9,5 Std. 14 Std. 24 Std. 

 
4.1.1.13. Videoclips als ergänzende Leistung zu einem eigenen Beitrag  
 

Beschreibung 
 

Gesamt 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer erstellt im Auftrag des rbb mit einer 
vom rbb zur Verfügung gestellten Videoaufnahme-Technik mehrere Videoclips zu 
einem Thema und schickt diese zur weiteren Bearbeitung in den rbb. Die Clips 
entstehen als ergänzende Leistung zu einem eigenen Beitrag. 

53 € 
 

Regelaufwand 1,5 Std. 
 

 
4.1.1.14. Kürzung Beitrag Video  
 

Beschreibung 
 

Gesamt 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer kürzt einen eigenen Beitrag nach den 
Vorgaben eines anderen Programmformates mit aktuellem oder semiaktuell-
hintergründigem Charakter. 
 

53 € 
 

Regelaufwand 1,5 Std. 
 

 
 
 
 

                                                 
6
 Treten die besonderen Bedingungen in mehr als einer der VJ-Teil-Tätigkeiten auf (Reportertätigkeit, 

Kameraführung, Editing), so dass die Herstellung des Beitrags überwiegend unter besonderen Bedingungen 
erfolgt, erhöht sich das Honorar um 8,5 Prozent. 
7
 Tätigkeiten wie das Erstellen von Schnittlisten, das Heraussuchen von O-Tönen oder das Zusammenstellen 

von Rohmaterial stellen kein Editing nach diesem Tarifvertrag dar. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hier kommen viele Steigerungen zusammen, die leider im Ergebnis nicht ganz der reinen Lehre folgen, sondern einem  Verhandlungskompromiss geschuldet sind. Zum Nachvollziehen:Beitrag Video, 8h-Basis: 286 Euro+ Besondere Bedingungen, Basis: 334 Euro + VJ: die Basis erhöht sich auf erneut, aber nicht um dieselbe Summe wie bei den besonderen Bedingungen, sondern auf 362 Euro. Begründung: Der Dreh mag hektisch gewesen sein,  das Thema schwierig, die Nacht dunkel - aber zumindest der Schnitt dürfte wieder ganz normal gewesen sein. Falls doch, greift Fußnote 6 und legt nochmal 8,5 Prozent drauf.+ mit Editing: Regelaufwand erhöht sich.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wenn ein Stück als "ergänzende Leistung" quasi "nebenher" erstellt wird, muss es immer einen Hauptauftrag geben, der den Basisaufwand abdeckt. Die Annahme ist: Für die Recherche, die Anfahrt etc. hat der rbb schon mit dem Hauptauftrag ein angemessenes Honorar gezahlt. Lässt sich mit ein wenig Aufwand noch ein Stück machen, wird nur der Zusatzaufwand honoriert. Auch hier gilt: Der Regelaufwand ist das Minimum - wer mehr arbeitet und wenn dies von der Redaktion so gewünscht wird, hat Anspruch auf eine entsprechend höhere Bezahlung.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
"Clips" soll hier heißen: Ungeschnittenes Rohmaterial - so wie Videos  typischerweise aus einem Smartphone herauskommen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
konkret z.B.: ein Abendschau-Stück für die Späte o.ä.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.
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4.1.1.15. Überarbeitung Beitrag Video 
 

Beschreibung 
 

Gesamt 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer überarbeitet einen eigenen Beitrag nach 
den Vorgaben eines anderen Programmformates.  
 

72 € 
 

Regelaufwand 2 Std. 
 

 
4.1.1.16. Liveschalte Video 
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  
1,5 Min. 
  

≤  
5,0 Min. 
 

≤  
10,0 Min. 
 

≥   
10,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer macht 
die erste Live-Schalte zu 
einem Thema, ggf. mit 
Ortswechseln, Einspielern 
und 
Gesprächspartnerinnen 
bzw. -partnern.   

168 € 376 € 422 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 

Regelaufwand 
 

4 Std. 9 Std. 10 Std.  

 

4.1.1.17. Liveschalte Video als Folgeschalte 
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  

1,5 Min. 
  

≤   

5,0 Min. 

≤   

10,0 Min. 

≥   

10,0 Min. 

Schalte nach Ziffer 
4.1.1.14. als Folgeschalte 
in einer anderen Sendung 
am selben Tag. 

42 € 85 € 105 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 

Regelaufwand 
 

1 Std. 2 Std. 2,5 Std.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Im Vergleich zur reinen Kürzung (ein oder mehrere Schnitte) muss hier mehr gemacht werden, darum ist der Regelaufwand höher. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Systematik geht davon aus, dass die erste (und ggf. einzige) Schalte am meisten Aufwand macht.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Folgeschalte dagegen ist weniger aufwändig, weil ja z.B. die Anfahrt und die Basisrecherche schon mit der ersten Schalte erledigt ist. Oft wird der Aufwand vor allem darin bestehen, auf den nächsten Take zu warten. Übrigens: Wie bei allen Leistungen im Kapitel "Beiträge" wird jeder Beitrag (auch Folgebeitrag) einzeln abgerechnet - die Regelaufwände werden nicht zusammengezogen. Was dazu führen kann, dass ich z.B. nach meinem Arbeitsstart um 12 Uhr bis zum letzten Take kurz vor 20 Uhr drei Dreiminuten-Schalten gemacht habe, deren Regelaufwand 9+2+2 Stunden Regelaufwand ergibt. In solchen Fällen ist eine Abrechnung über Beiträge lukrativer als über Tagessätze, die alle während der acht Stunden Arbeitszeit erstellten Beiträge einschließt. 
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4.1.1.18. Überarbeitung Liveschalte Video   
 

Bestellte 
Beitragslänge 

 
Beschreibung 

≤  
1,5 Min. 
  

≤   
5,0 Min. 

≤   
10,0 Min. 

≥   
10,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
überarbeitet eine eigene 
Liveschalte nach den 
Formatvorgaben einer 
anderen Sendung, wobei 
die einfache Kürzung oder 
eine nur unwesentlich 
geänderte Position bei der 
Schalte keine 
Überarbeitung darstellt. 
 

63 € 105 € 126 € Freie 
Verein-
barung 
unter 
angemes-
sener 
Erhöhung 
des 
Honorars 

Regelaufwand 
 

1,5 Std. 2,5 Std. 3 Std.  

 
 

4.1.2. Videobeiträge Magazine8 

4.1.2.1. Beitrag Video 
 

Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag Video, der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton bzw. O-Tönen, besteht. Wird der Beitrag überwiegend aus 
Fremdmaterial (Archiv, Feed) realisiert und reduziert sich dadurch der Aufwand um mindestens 50 
Prozent, wird ein Abschlag von 50 Prozent vereinbart. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  

2,0 Min. 

≤  

2,5 Min. 

≤  

3,0 Min. 

≤  

3,5 Min. 

≤   

4,0 Min. 
 

 572 € 
 

715 € 
 
 

858 € 
 

1.001 € 
 
 

1.144 € 
 
 

Regelaufwand 16 Std. 20 Std. 24 Std. 28 Std. 32 Std. 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤   
4,5 Min. 
 

≤   
5,0 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

≤   
7,0 Min. 

≤   
8,0 Min. 

  
1.287 € 
 
 

 
1.430 € 
 

 
1.573 € 
 

 
1.716 € 
 

 
1.859 € 
 
 

Regelaufwand 
 

36 Std. 40 Std. 
 

44 Std. 48 Std. 52 Std. 

 
 

                                                 
8
 Umfasst in der Regel Beiträge für Sendungen, die einen längeren redaktionellen Vorlauf haben 

(Sendefrequenz einmal bis zweimal (Täter, Opfer, Polizei) pro Woche oder seltener).  

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Eine Überarbeitung ist aufwändiger als einfach nur eine Wiederholung, darum der höhere Regelaufwand. Ggf. muss man sich auf einen neuen Interviewpartner einstellen und die Inhalte aktualisieren.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wir gehen davon aus: Der Aufwand für Magazin-Beiträge ist grundsätzlich höher als für aktuelle Stücke. U.a., aber nicht nur, weil mehr Zeit für redaktionelle Fragen (vom Exposé bis zur Abnahme) anfällt. Bis auf die höheren Regelaufwände ist die Systematik aber genauso wie bei den Aktuellen Stücken: 8 Stunden Aufwand bringen so viel wie eine Reporter*innenschicht. Dieser Basis-Satz erhöht sich u.a. wegen besonderer Bedingungen, VJ-Drehen bzw. VJ-Schnitt.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Anmerkungen s.o. - die Erläuterungen für die Aktualität gelten auch für die Magazine.
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4.1.2.2. Beitrag Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen 
 

Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag Video, der aus mindestens 
einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton bzw. O-Tönen, besteht. Wird der Beitrag überwiegend aus 
Fremdmaterial (Archiv, Feed) realisiert und reduziert sich dadurch der Aufwand um mindestens 50 
Prozent, wird ein Abschlag von 50 Prozent vereinbart. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  
2,0 Min. 

≤  
3,0 Min. 

≤  
3,0 Min. 

≤  
3,5 Min. 

≤   
4,0 Min. 
 

 668 € 
 

835 € 
 
 

1.002 € 
 

1.169 € 
 
 

1.336 € 
 
 

Regelaufwand 16 Std. 20 Std. 24 Std. 28 Std. 32 Std. 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤   
4,5 Min. 
 

≤   
5,0 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

≤   
7,0 Min. 

≤   
8,0 Min. 

  
1.503 € 
 
 

 
1.670 € 
 
 

 
1.837 € 
 
 

 
2.004 € 
 
 

 
2.171 € 
 
 

Regelaufwand 
 

36 Std. 40 Std. 44 Std. 48 Std. 52 Std. 

4.1.2.3. Beitrag Video mit VJ-Leistung Kamera 
 

Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton bzw. O-Tönen, besteht und 
erbringt dabei die zusätzliche VJ-Leistung Kamera, in der Regel mit einer vom rbb zur Verfügung 
gestellten Videoaufnahmetechnik. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  
2,0 Min. 

≤  
3,0 Min. 

≤  
3,0 Min. 

≤  
3,5 Min. 

≤   
4,0 Min. 
 

 668 € 
 

835 € 
 
 

1.002 € 
 

1.169 € 
 
 

1.336 € 
 
 

Regelaufwand 16 Std. 20 Std. 24 Std. 28 Std. 32 Std. 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤   
4,5 Min. 
 

≤   
5,0 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

≤   
7,0 Min. 

≤   
8,0 Min. 

  
1.503 € 
 
 

 
1.670 € 
 
 

 
1.837 € 
 
 

 
2.004 € 
 
 

 
2.171 € 
 
 

Regelaufwand 
 

36 Std. 40 Std. 44 Std. 48 Std. 52 Std. 
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4.1.2.4. Beitrag Video mit VJ-Leistung Kamera und Editing9 
 

Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton bzw. O-Tönen, besteht und 
erbringt dabei die zusätzlichen VJ-Leistungen Kamera und Schnitt, in der Regel mit einer vom rbb 
zur Verfügung gestellten Videoaufnahme- und Bearbeitungstechnik. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  

2,0 Min. 

≤  

2,5 Min. 

≤  

3,0 Min. 

≤  

3,5 Min. 

≤   

4,0 Min. 
 

 793 € 
 
 

981 € 
 

1.169 € 
 
 

1.356 € 
 
 

1.544 € 
 

Regelaufwand 19 Std. 23,5 Std. 28 Std. 32,5 Std. 37 Std. 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤   
4,5 Min. 
 

≤   
5,0 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

≤   
7,0 Min. 

≤   
8,0 Min. 

  
1.732 € 
 
 

 
1.941 € 
 
 

 
2.128 € 
 
 

 
2.317 € 
 
 

 
2.504 € 
 
 

Regelaufwand 
 

41,5 Std. 46,5 Std. 51 Std. 55,5 Std. 60 Std. 

 

4.1.2.5. Beitrag Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen, mit VJ-
Leistung Kamera 

 
Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton bzw. O-Tönen, besteht und 
erbringt dabei die zusätzliche VJ-Leistung Kamera, in der Regel mit einer vom rbb zur Verfügung 
gestellten Videoaufnahme-Technik. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  
2,0 Min. 

≤  
2,5 Min. 

≤  
3,0 Min. 

≤  
3,5 Min. 

≤   
4,0 Min. 
 

 780 € 
 
 

975 € 
 

1.170 € 
 
 

1.365 € 
 
 

1.560 € 
 

Regelaufwand 16 Std. 20 Std. 24 Std. 28 Std. 32 Std. 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤   

4,5 Min. 
 

≤   

5,0 Min. 
 

≤   

6,0 Min. 

≤   

7,0 Min. 

≤   

8,0 Min. 

  
1.775 € 
 
 

 
1.950 € 
 
 

 
2.145 € 
 
 

 
2.340 € 
 
 

 
2.535 € 
 
 

Regelaufwand 
 

36 Std. 40 Std. 44 Std. 48 Std. 52 Std. 

 

 

                                                 
9
 Tätigkeiten wie das Erstellen von Schnittlisten, das Heraussuchen von O-Tönen oder das Zusammenstellen 

von Rohmaterial stellen kein Editing nach diesem Tarifvertrag dar. 
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4.1.2.6. Beitrag Video, Erstellung unter besonderen Bedingungen10, mit VJ-
Leistung Kamera und Editing

11
 

 
Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag Video (überwiegend 
Eigendreh), der aus mindestens einer Bildsequenz, ggf. mit O-Ton bzw. O-Tönen, besteht und 
erbringt dabei die zusätzlichen VJ-Leistungen Kamera und Schnitt, in der Regel mit einer vom rbb 
zur Verfügung gestellten Videoaufnahme- und Bearbeitungstechnik. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  

2,0 Min. 

≤  

2,5 Min. 

≤  

3,0 Min. 

≤  

3,5 Min. 

≤   

4,0 Min. 
 

 996 € 
 

1.177 € 
 
 

1.358 € 
 
 

1.539 € 
 

1.720 € 
 

Regelaufwand 22 Std. 26 Std. 30 Std. 34 Std. 38 Std. 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤   
4,5 Min. 
 

≤   
5,0 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

≤   
7,0 Min. 

≤   
8,0 Min. 

  
2.082 € 
 
 

 
2.263 € 
 
 

 
2.444 € 
 
 

 
2.625 € 
 
 

 
2.806 € 
 
 

Regelaufwand 
 

46 Std. 50 Std. 54 Std. 58 Std. 62 Std. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Treten die besonderen Bedingungen in mehr als einer der VJ-Teil-Tätigkeiten auf (Reportertätigkeit, 
Kameraführung, Editing), so dass die Herstellung des Beitrags überwiegend unter besonderen Bedingungen 
erfolgt, erhöht sich das Honorar um 8,5 Prozent. 
11

 Tätigkeiten wie das Erstellen von Schnittlisten, das Heraussuchen von O-Tönen oder das Zusammenstellen 
von Rohmaterial stellen kein Editing nach diesem Tarifvertrag dar. 
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4.2. Audiobeiträge 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer realisiert einen Beitrag. 

Wenn die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer darin üblicherweise enthaltene 
Produktionsleistungen (z. B. Sprechleistung) nicht erbringen will und dem rbb 
dadurch ein Mehraufwand entsteht, kann das Honorar um 20 Prozent gekürzt 
werden. 

Wenn die Redaktion die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer beauftragt, für 
die Audiobearbeitung

12 eigene Studiokapazität oder zusätzliches eigenes
Produktionspersonal beizustellen, erhöht sich das Honorar um 15 Prozent 
(Eigenproduktionszuschlag). 
Beauftragt die Redaktion die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer, für die 
Audiobearbeitung einen besonders hohen Eigenproduktionsaufwand zu betreiben, 
z. B. durch den künstlerischen Einsatz digitaler Bibliotheken oder durch eine
besondere akustische Infrastruktur (Hörspielstudio), erhöht sich das Honorar um
20 Prozent (Eigenproduktionszuschlag).

4.2.1. O-Ton Audio
13

Bestellte Beitragslänge 

Beschreibung 

≤ 

0,5 Min. 

≤ 

1,0 Min. 
> 
1,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer produziert ein 
Audio, das aus einem O-Ton 
besteht.  

27 € 36 € Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des Honorars 

Regelaufwand 0,75 Std. 1 Std. 

4.2.2. O-Ton Audio, Erstellung unter besonderen Bedingungen

Bestellte Beitragslänge 

Beschreibung 

≤ 

0,5 Min. 

≤ 

1,0 Min. 
> 
1,0 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer produziert ein 
Audio, das aus einem O-Ton 
besteht.  

32 € 42 € Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des Honorars 

Regelaufwand 0,75 Std. 1 Std. 

12
 Gilt nicht für die Audio-Aufnahme. 

13
 Für den ersten O-Ton aus einem Interview wird der volle Preis bezahlt. Alle weiteren O-Töne aus demselben 

Interview werden zum halben Preis honoriert. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die meisten Audiobeiträge entstehen zwar wohl noch eine ganze Weile für die Radiowellen. Aber der Ausspielweg ist für das Honorar nicht erheblich - auch wenn ein Audio-Beitrag ausschließlich für Online/Social Media verwendet wird, ist dasselbe Honorar fällig wie fürs Radio.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Realisieren bedeutet in diesem Zusammenhang, den Beitrag grundsätzlich von der Idee bis zur Fertigstellung zu betreuen und zu diesem Zweck ggf. mit Kolleg*innen zusammenzuarbeiten (Redaktion, Technik, Regie, ...). Das ist mehr als ein Manuskript zu liefern.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Was üblich ist, kann von Bereich zu Bereich unterschiedlich sein. Dass die Autor*innen O-Töne selbst schneiden ist wohl überall üblich. Den Beitrag selbst zu sprechen zumindest in der Aktualität üblich, genauso wie den Beitrag selbst zu bauen. In Bereichen wie der Hochkultur sind Sprecher*innen nach wie vor das Mittel der Wahl - daran soll sich auch durch den Honorarrahmen nichts ändern. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Die Betonung liegt auf "nicht will" - wer "nicht soll", bekommt das volle Honorar.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Beides muss zusammenkommen: Das Honorar kann nur dann gekürzt werden, wenn der rbb einen Mehraufwand geltend machen kann (z.B. wenn ein Sprecher eingekauft werden muss, weil niemand da ist, der den Beitrag vertonen kann).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Ob ein Eigenproduktionszuschlag anfällt oder nicht, hat der rbb also in der Hand. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
15 Prozent Zuschlag sind der Standard, er muss auf 20 Prozent erhöht werden, wenn es der  Aufwand höher ist. Ob die beiden unten genannten Beispiele besonders treffend sind, wird man sehen - es geht in diesem Kapitel ja ausdrücklich nicht um Hörspiele, sondern um journalistische Beiträge bis 15 Minuten. Der höhere Aufwand dürfte in der Regel nicht durch "künstlerische" oder technische Besonderheiten gegeben sein, sondern einfach durch besonders kompliziert zu produzierende Beiträge (mit vielen Schnitten, Atmos, Musiken etc.)

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das ist neu und insofern zu rechtfertigen, weil der zeitliche Aufwand für das Interview schon durch das Honorar für den ersten O-Ton abgedeckt sein sollte. Oder durch das Honorar für einen Beitrag, für den das Interview ursprünglich gedacht ist.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Ein Wort zu den Regelaufwänden bei O-Tönen. Selbstverständlich ist es nicht möglich, in einer Dreiviertelstunde in die Uckermark zu fahren, dort einen O-Ton-einzuholen und im Studio zu schneiden. Wir gehen davon aus, dass nur wenige O-Töne "exklusiv als O-Ton" erstellt werden, sondern bei der Beitragsproduktion "abfallen", so dass der Aufwand für die Recherche bzw. die Anfahrt in der Regel über die Beitragshonorare abgedeckt werden. Die Ausnahme bestätigt die Regel: Werde ich tatsächlich beauftragt, in die Uckermark zu fahren, um dort ausdrücklich einen O-Ton zu holen, muss natürlich der reale Aufwand honoriert werden (es greift nicht der Regelaufwand, sondern der reale).
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4.2.3. Umfrage Audio  
 

Bestellte Beitragslänge 
 
 
Beschreibung 

≤   
2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 
 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer produziert eine 
Umfrage Audio, die aus mehreren 
O-Tönen besteht.  
 

143 € 
 
 

Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 
 

4 Std.  

 
4.2.4. Umfrage Audio, Erstellung unter besonderen Bedingungen  

 
Bestellte Beitragslänge 

 
 
Beschreibung 

≤   
2,0 Min. 
 

> 
2,0 Min. 
 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer produziert eine 
Umfrage Audio, die aus mehreren 
O-Tönen besteht.  
 

168 € 
 
 

Freie Vereinbarung 
unter angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 
 

4 Std.  

 
4.2.5. Beitrag Audio  
 

Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer produziert einen Beitrag Audio. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  
1,0 Min. 

≤   
1,5 Min. 
 

≤   
2,0 Min. 
 

≤   
2,5 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

 72 € 
 
 

161 € 
 
 

179 € 
 
 

196 € 
 
 

251 € 
 
 

Regelaufwand 2 Std. 4,5 Std. 5 Std. 5,5 Std. 7 Std. 
 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤ 
10,0 Min. 
 

≤ 
15,0 Min. 
 

 286 € 
 
 

572 € 
 

Regelaufwand 8 Std. 16 Std. 
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4.2.6. Beitrag Audio, Erstellung unter besonderen Bedingungen   
 

Beschreibung 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer produziert einen Beitrag Audio. 
 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤  
1,0 Min. 

≤   
1,5 Min. 
 

≤   
2,0 Min. 
 

≤   
2,5 Min. 
 

≤   
6,0 Min. 

 83 € 
 
 

209 € 
 
 

229 € 
 
 

251 € 
 
 

459 € 
 
 

Regelaufwand 2 Std. 5 Std. 5,5 Std. 6 Std. 11 Std. 
 

 

Bestellte Beitragslänge 
 

≤ 
10,0 Min. 
 

≤ 
15,0 Min. 
 

 501 € 
 
 

835 € 
 

Regelaufwand 12 Std. 20 Std. 

 
4.2.7. Kolleginnen- bzw. Kollegengespräch 
 

Bestellte Beitragslänge 
 
 
Beschreibung 

≤  
2,0 Min. 

≤  
4,0 Min. 

≤  
6,0 Min. 

>    
6,0 Min. 
 

Das Gespräch findet im Studio 
statt, ggf. mit O-Tönen, live oder 
vorproduziert. 
 

108 € 
 
 

143 € 
 
 

215 € 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 3 Std. 
 

4 Std. 
 

6 Std. 
 

 

 
4.2.8. Kolleginnen- bzw. Kollegengespräch unter besonderen Bedingungen 
 

Bestellte Beitragslänge 
 
 
Beschreibung 

≤  

2,0 Min. 

≤  

4,0 Min. 

≤  

6,0 Min. 
>    
6,0 Min. 
 

Das Gespräch findet im Studio 
statt, ggf. mit O-Tönen, live oder 
vorproduziert. 
 

125 € 
 
 

167 € 
 
 

251 € 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 3 Std. 
 

4 Std. 
 

6 Std. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Es genügt, wenn eine Person (z.B. die moderierende) im Studio ist - eine Schalte per Ü-Wagen, Telefon oder Mupro ist natürlich auch gemeint. Im Unterschied zum gebauten Beitrag sind die Beitragslängen im Verhältnis zum Regelaufwand kürzer, weil wir davon ausgehen, dass Studiogespräche in der Regel durch die Frage-Antwort-Daramaturgie inhaltlich Weniger kompakt sind und auch weniger Produktionsaufwand machen. Das kann im Einzelfall selbstverständlich anders sein. Zum Beispiel bei einer aufwändigen Recherche oder eine komplizierten Collage muss statt des Regelaufwandes der reale Aufwand vergütet werden.
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4.2.9. Überarbeitung Beitrag Audio   
 

Beschreibung 
 

Gesamt Regelaufwand 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer überarbeitet einen 
eigenen Beitrag nach den Vorgaben eines anderen Formates (Audio 
aus Audio bzw. Audio aus Video), wobei die einfache Kürzung keine 
Überarbeitung darstellt.  
 

90 € 
 
 

2,5 Std. 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer produziert einen 
Audiobeitrag aus einem fremden Audio- bzw. Videobeitrag sowie 
dem zugrundeliegenden Material.  
 

108 € 
 
 

3 Std. 

 
4.2.10. Sportkommentierung 

 
Beschreibung 
 

Gesamt Regelaufwand 

Die Kommentatorin bzw. der Kommentator moderiert bzw. erläutert 
das Geschehen und gibt ggf. Hintergrundinformationen. Es erfolgen 
bis zu vier Schalten  (kleine Kommentierung) sowie eine 
Nachberichterstattung nach Ereignisende. 
 

215 € 
 
 

6 Std. 

Die Kommentatorin bzw. der Kommentator moderiert bzw. erläutert 
das Geschehen und gibt ggf. Hintergrundinformationen. Es erfolgen 
bis zu zwölf Schalten zu demselben Thema (Große Kommentierung) 
sowie Nachberichterstattung nach Ereignisende. 
 

286 € 
 
 

8 Std. 

Die Kommentatorin bzw. der Kommentator moderiert bzw. erläutert 
das Geschehen und gibt ggf. Hintergrundinformationen. Es erfolgen 
bis zu zwanzig Schalten zu demselben Thema (Schwerpunkt-
kommentierung) sowie Nachberichterstattung nach Ereignisende. 
 

334 € 
 
 

8 Std. 

Die Kommentatorin bzw. der Kommentator moderiert bzw. erläutert 
durchgehend ein langes Ereignis (z.B. Fußballspiel) und gibt ggf. 
Hintergrundinformationen. (Vollkommentierung). 
 

501 € 
 
 

12 Std. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
z.B.: ein Beitrag für Inforadio soll etwas kürzer und mit weniger Fachbegriffen auch bei rbb 88.8 laufen. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
z.B.: Ein Beitrag für die Abendschau soll auch im Inforadio laufen. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wichtig: Hier geht es nur um den Aufwand für die ursprünglichen Urheber*innen. Der Aufwand für die Recherche wurde schon mit dem Ursprungsauftrag honoriert.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hier geht es um den Fall, dass man keine anderes Honorar für den Beitrag bekommen hat. Man kann s ich zwar auf die Vorarbeit der Kolleg*innen stützen, aber muss sich noch einarbeiten und die Verantwortung für Änderungen tragen.
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4.3. Textbeiträge  
 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer verfasst einen Text, der nicht zur 
Verwendung im Radio- oder Fernsehprogramm vorgesehen ist.  

 
4.3.1. Texterstellung   
 

Beschreibung 
 

≤  
750 Zeichen 

≤   
2500 
Zeichen 

≤  
5000 
Zeichen 

≤  
10.000 
Zeichen 
 

> 
10.000 Zeichen 
 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer verfasst einen 
journalistischen Text nebst 
Dachzeile, Überschrift, Teaser 
und ggf. Zwischenüberschriften. 
 
 

36 € 
 
 

161 € 
 
 

215 € 
 
 

286 € 
 
 

Freie 
Vereinbarung 
unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 
 

1 Std. 4,5 Std. 6 Std. 
 

8 Std. 
 

 

 
4.3.2. Texterstellung aus Audio- bzw. Videobeitrag  
 

Beschreibung 
 

≤  

750 
Zeichen 

≤  

2500 
Zeichen 

≤  

5000 
Zeichen 

≤  

10.000 
Zeichen 
 

> 
10.000 Zeichen 
 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer verfasst einen 
neuen Text aus einem eigenen 
Audio- oder Videobeitrag.  
Der Text enthält Dachzeile, 
Überschrift, Teaser und ggf. 
Zwischenüberschriften. 
 

36 € 
 
 

72 € 
 
 

90 € 
 
 

108 € 
 
 

Freie 
Vereinbarung 
unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 
 

1 Std. 2 Std. 2,5 Std. 
 

3 Std. 
 

 

 
 

4.4. Bildbeiträge  
 

Beschreibung 
 

Gesamt Regelaufwand 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer erstellt im 
Auftrag des rbb ein verwendbares Bild als Einzelleistung für 
die Verwendung im Fernsehen, im Inter- bzw. Intranet oder in 
Printerzeugnissen. 

72 € 
 
 

2 Std. 
 

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer erstellt im 
Auftrag des rbb ein verwendbares Bild als ergänzende 
Leistung für die Verwendung im Fernsehen, im Inter- bzw. 
Intranet oder in Printerzeugnissen. 
 

18 € 
 
 

0,5 Std. 
 

 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Also praktisch immer für Online bzw. Social Media. Darum fallen hierbei keine Onlinezuschläge an.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Hier geht es nicht um Sitzungsprotokolle oder Geschäftsbriefe im Auftrag des rbb. sondern um recherchierte Texte, die zur Veröffentlichung geeignet sind.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Recherche- oder Organisationsaufwand sind deswegen zum Teil schon durch das Ursprungshonorar abgedeckt, der Regelaufwand bezieht sich also im Wesentlichen auf das Schreiben. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Man arbeitet als Fotograf*in.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Man macht in erster Linie einen Beitrag und nebenher macht man auch ein Foto. Der Aufwand für die Organisation, Recherche und Anfahrt sind schon abgedeckt.
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5. Dokumentation, Reportage, Feature, Hörspiel 

 
Der rbb zahlt Honorare für die beauftragte Erstellung von Dokumentationen, 
Reportagen, Features und Hörspielen grundsätzlich entsprechend der vereinbarten 
Werkslänge unter Zugrundelegung eines dafür regelmäßig anfallenden Aufwandes 
(Regelaufwand). Der rbb vergütet entsprechende Werke beitragsbezogen.  
Der rbb bietet der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer in der Regel die 
erforderliche technische und personelle Infrastruktur zur Realisierung des Werkes 
an.  
 
Überschreitung des Regelaufwandes: 
Stellt sich heraus, dass der Regelaufwand aus nicht in der Person der 
Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers liegenden Gründen nicht geringfügig 
überschritten wird, teilt sie bzw. er dies dem rbb unverzüglich mit. Genehmigt der 
rbb den erhöhten Aufwand und hält er an der Erstellung fest, so erhöht sich das 
Honorar im gleichen prozentualen Verhältnis wie der Aufwand. Gleiches gilt, wenn 
die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer und der rbb bereits bei 
Vertragsschluss einen vom Regelaufwand abweichenden Aufwand zugrunde legen.  
 
 
5.1. Video 
 
Werke bis zu einer Länge von acht Minuten sind solche nach Ziffer 4.1. 
(Videobeiträge).  
 

5.1.1. Buch bzw. Autorinnen- bzw. Autorenleistung 
 

Das Thema wird i.d.R. vom rbb vorgegeben.  
 

Beschreibung 
 

≤   
15 Min. 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min. 

> 
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
schreibt ein umsetzungs-
fähiges Manuskript bzw. 
Buch für ein Video in der 
vorgesehenen Länge. 
 

1.144 € 3.432 € 
 
 
 

4.862 € 
 
 
 

6.292 € 
 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 32 Std. 
 

96 Std. 
 

136 Std. 
 

176 Std. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Damit ist gemeint, dass der Auftrag vor der Erstellung liegen muss. Nicht gemeint sind hiermit also Werke, die schon seit Jahren in der Schublade liegen und dann doch dem rbb angeboten werden. Oder die für einen anderen Auftraggeber entwickelt wurden. In diesen Fällen hätte der rbb keine Chance, den realen Aufwand zu steuern, da er schon erbracht wurde.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Da diese ehrwürdigen Formen einer gewissen Medienevolution unterworfen sind, ist eine gewisse Unschärfe nicht zu vermeiden. Im Unterschied zu Kapitel 4 geht es hier um die "großen", ggf. künstlerischen  Formen, nicht um das journalistische Massengeschäft. Ein hartes Kriterium ist allerdings die Länge: Audios bis 15 Minuten und Videos unter 8 Minuten werden über Kapitel 4 honoriert.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Anders als im Kapitel 4 geht es hier nicht um Honorare für eine "Gesamtleistung", an dessen Ende ein fertiger Beitrag stehen muss. Das Werk kann auch ein reines Manuskript/Buch sein. Hörspiel-Autor*innen können bei der Produktion die Regie übernehmen, sprechen, lektorieren - das ist aber jeweils gesondert zu honorieren. Das gilt auch in Bereichen, wo die Urheber*innenleistung von der Realisation nur schwer zu trennen ist (z.B. bei Dokumentationen, bei denen das Skript/Buch erst während der Dreharbeiten entsteht).   

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Dies bedeutet nicht austomatisch, dass die Autor*innen automatisch verpflichtet sind, auch die Realisierung zu übernehmen. Sondern, dass die Realisatorinnen in der Regel mit rbb-Teams und -Equipment arbeiten können (aber nicht müssen).

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das muss finanziell nicht ungünstiger sei, in Kapitel 4 werden allerdings andere Leistungspakete vereinbart

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Damit verbunden  ist die Vorstellung, dass diese Themen schon durch die Redaktion vorrecherchiert sind und somit nicht so aufwändig in der Umsetzung. Wenn das so ist, sind die Regelaufwände vielleicht nicht verkehrt. Im Zweifel muss aber der reale Aufwand die Honorarhöhe bestimmen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Begriff hilft nicht viel weiter, aber ist auch kein Hindernis: Selbstverständlich sollte ein Manuskript, das sein Geld wert ist, auch umsetzungsfähig sein.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o. S. 12

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o.
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5.1.2. Buch bzw. Autorinnen- bzw. Autorenleistung unter besonderen 
Bedingungen 

 
Der rbb nimmt ein von der Autorin bzw. vom Autor angebotenes Thema an oder es 
ist eine aufwändige Recherche erforderlich.  

 
Beschreibung 
 

≤   
15 Min. 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min. 

> 
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer 
schreibt ein umsetzungs-
fähiges Manuskript bzw. 
Buch für ein Video in der 
vorgesehenen Länge. 
 

1.336 € 4.008 € 5.678 € 
 
 
 

7.348 € Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 

Regelaufwand 32 Std. 
 

96 Std. 
 

136 Std. 
 

176 Std. 
 

 

5.1.3. Realisation 
 

Ist weniger als 50 Prozent Aufwand für die Realisation erforderlich (Kürzung oder 
Umarbeitung von Archivmaterial, wenige Drehtage, z.B. Nekrolog), kann ein 
Abschlag von 50 Prozent vereinbart werden. 
 

Beschreibung 
 

≤   
15 Min. 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min. 

> 
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erstellt eine 
Dokumentation, Reportage oder 
ein Feature auf Grundlage eines 
vorliegenden Manuskripts bzw. 
Buches. 
 

1.716 € 
 
 
 

4.862 € 
 
 
 

8.866 € 
 
 
 

10.868 € 
 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 48 Std. 
 

136 Std. 
 

248 Std. 
 

304 Std. 
 

 

5.1.4. Realisation als VJ, Kamera 
 
Beschreibung 
 

≤   
15 Min. 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min. 

> 
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erstellt eine  
Dokumentation, Reportage oder ein 
Feature auf Grundlage eines 
vorliegenden Manuskripts bzw. 
Buches, dreht den Großteil selbst, in 
der Regel mit einer vom rbb zur 
Verfügung gestellten 
Videoaufnahmetechnik. 
 

2.004 € 5.678 € 10.354 € 
 
 
 

12.692 € 
 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 48 Std. 
 

136 Std. 
 

248 Std. 
 

304 Std. 
 

 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Damit verbunden ist die Vorstellung, dass ein selbst angebotenes Thema mehr Arbeit macht/gemacht hat, weil Vorrecherchen durch die Redaktion wegfallen. Kann sein, muss nicht sein. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
... auch wenn die Redaktion gewisse Vorarbeiten erbracht hat. Es können natürlich auch beide Voraussetzungen vorliegen. Im Zweifel hilft der Regelaufwand eben nicht weiter, sondern der reale Aufwand wird für die Honorarhöhe ausschlaggebend.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Diese Abschlagsregel soll verhindern, dass für Schnellschüsse volle Honorare verlangt werden können. Wie oft diese neue Regel greift, müssen wir evaluieren. Wir gehen davon aus, dass die Arbeit mit Archivmaterial nicht automatisch weniger Aufwand als mit frisch gedrehtem macht. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Gemeint ist z.B. ein Szenario, in dem eine 30-Minuten-Doku einer  Gebäudesprengung beim besten WiIllen nicht viel länger als eine Woche dauert, weil die Dreharbeiten im Wesentlichen am Tag der Sprengung erfolgen und kurz darauf auch schon gesendet werden soll. Der redaktionell-organisatorische Vorlauf kann natürlich länger sein, dass ist für die reine Realisation aber unerheblich.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das kann auch ein eigenes Manuskript/Buch sein (in manchen Formen, z.B. bei Dokus, ist eine Trennung kaum denkbar). Die Honorare addieren sich in solchen Fällen, eine Anrechnung findet nicht statt - auch nicht beim Regelaufwand.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Ein bisschen 2. Kamera macht aus Autor*innen keine VJ, aber wenn jemand anders 2. Kamera macht oder ab und zu dreht, ich aber trotzdem den größten Teil der Dreharbeiten erledige, bekomme ich ein VJ-Honorar.
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5.1.5. Realisation als VJ, Kamera und Editing14 
 
Beschreibung 
 

≤   
15 Min. 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min. 

> 
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erstellt eine 
Dokumentation, Reportage oder ein 
Feature auf Grundlage eines 
vorliegenden Manuskripts bzw. 
Buches und erbringt dabei die 
zusätzlichen VJ-Leistungen Kamera 
und Schnitt, in der Regel mit einer 
vom rbb zur Verfügung gestellten 
Videoaufnahme- und 
Bearbeitungstechnik. 
 

2.672 € 
 
 
 

7.014 € 
 
 
 

12.358 € 
 
 
 

13.694 € 
 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars  
 

Regelaufwand 64 Std. 
 

168 Std. 
 

296 Std. 
 

368 Std. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Tätigkeiten wie das Erstellen von Schnittlisten, das Heraussuchen von O-Tönen oder das Zusammenstellen 
von Rohmaterial stellen kein Editing nach diesem Tarifvertrag dar. 
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5.2. Audio  
 

Werke bis zu einer Länge von 15 Minuten werden nur als Gesamtleistung 
beauftragt und sind solche nach Ziffer 4.2. (Audiobeiträge).  

 
5.2.1. Feature bzw. Dokumentation 
 

5.2.1.1. Autorinnen- bzw. Autorenleistung  
 

Beschreibung 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min. 

≥   
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erstellt ein 
Manuskript für eine 
Dokumentation oder ein Feature. 
 

1.430 € 
 
 
 

1.716 € 
 
 
 

2.002 € 
 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 
 

40 Std. 
 

48 Std. 56 Std.  

 
5.2.1.2. Autorinnen- bzw. Autorenleistung mit erhöhten Anforderungen 

  
Beschreibung 
 

≤   

30 Min. 
 

≤   

45 Min. 
 

≤   

60 Min. 

≥   

60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erstellt ein 
aufwändiges Manuskript mit 
besonderem künstlerischen 
Anspruch für eine Dokumentation 
oder ein Feature. 
 

2.004 € 
 

2.338 € 
 
 
 

2.672 € 
 
 
 

Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 
 

48 Std. 
 

56 Std. 64 Std.  

 
 

5.2.2. Hörspiel 
 

5.2.2.1. Autorinnen- bzw. Autorenleistung  
 

Beschreibung 
 

≤   

30 Min. 
 

≤   

45 Min. 
 

≤   

60 Min 
 

≥   

60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erstellt ein 
Manuskript für ein Hörspiel. 
 

2.574 € 3.432 € 4.290 € Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 72 Std. 
 

96 Std. 
 

120 Std. 
 

 

 
 
 
 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das bedeutet, dass bei solchen Beiträgen neben dem Manuskript standardmäßig auch noch die Realisierung durch Schnitt, Sprechen und Produktion durch das Honorar mitabgegolten ist. Dies ist bei den folgenden Werken nicht der Fall. Hier werden alle beauftragten Leistungen addiert. Nicht zuletzt deswegen gibt es auch keine Eigenproduktionszuschläge - die Produktion muss extra vereinbart werden.
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5.2.2.2. Einfache Bearbeitung   
 

Beschreibung 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min 
 

≥   
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erbringt auf der 
Grundlage eines Manuskripts die 
Bearbeitung für ein Hörspiel. 
 

572 € 715 € 858 € Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 
 

Regelaufwand 
 

16 Std. 
 

20 Std. 
 

24 Std. 
 

 

 
5.2.2.3. Künstlerische Bearbeitung  

 
Beschreibung 
 

≤   
30 Min. 
 

≤   
45 Min. 
 

≤   
60 Min 
 

≥   
60 Min. 

Die Auftragnehmerin bzw. der 
Auftragnehmer erbringt die 
künstlerische Bearbeitung eines 
Werks, einschließlich eigener 
Textleistung.  

1.169 € 1.754 € 2.338 € Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 

Regelaufwand 
 

28 Std. 
 

42 Std. 
 

56 Std. 
 

 

  

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hier geht es darum, Manuskripte von Hörspielen zu überarbeiten. Nicht darum, Manuskripte von Romanen in Hörspiele umzuschreiben. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Hier geht es darum, selbst zu schreiben - wenn auch auf Grundlage eines vorliegenden Werkes.
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6. Sprechleistung  

 
Der rbb zahlt Honorare für Sprechleistungen grundsätzlich entsprechend der 
Textlänge unter Zugrundelegung eines dafür regelmäßig anfallenden Aufwandes 
(Regelaufwand).  
 

6.1. Sprecherin bzw. Sprecher Kurzeinsatz 
 

Beschreibung 
 

Gesamt Regelaufwand 

Die Sprecherin bzw. der Sprecher wird für Audio- bzw. 
Videoproduktionen tätig, wobei die Sprechleistung bzw. der Text 
nicht länger als zwei Minuten dauert.  
 

36 € 1 Std. 

 
6.2. Sprecherin bzw. Sprecher zum Bild  

 
Beschreibung 
 

≤  

6,0 Min. 

≤   

15 Min. 
 

≤   

30 Min. 
 

>   
30 Min. 
 

Die Sprecherin bzw. der Sprecher 
spricht einen Beitrag zum Bild 
nach vorgegebenem Text.  
Die Minutenangaben beziehen 
sich auf die Länge des Beitrages 
bzw. der Sendung. 
 

72 € 286 € 429 € Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 

Regelaufwand 2 Std. 8 Std. 12 Std. 
 

 

 
6.3. Sprecherin bzw. Sprecher für Audioproduktionen  

 
Beschreibung 
 

≤  

10,0 Min. 

≤   

15 Min. 
 

≤   

30 Min. 
 

>   
30 Min. 
 

Die Sprecherin bzw. der Sprecher 
spricht einen Beitrag nach 
vorgegebenem Text.  
Die Minutenangaben beziehen 
sich auf die Länge des Beitrages 
bzw. der Sendung.  
 

143 € 215 € 286 € Freie Verein-
barung unter 
angemessener 
Erhöhung des 
Honorars 

Regelaufwand 4 Std. 
 

6 Std. 
 

8 Std. 
 

 

 
6.4. Sprecherin bzw. Sprecher pro Tag  
 

Beschreibung 
 

Gesamt 

Die Sprecherin bzw. der Sprecher spricht mehrere Beiträge (wechselnde 
Sprecheraufgaben) nach vorgegebenem Text und steht dafür einen Tag zur Verfügung. 
Dazu gehören auch Programmsprecherinnen bzw. Programmsprecher sowie 
Nachrichtensprecherinnen bzw. Nachrichtensprecher im Radio.  
 

246 € 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das kann z.B. im Radio das klassische Voice-Over sein oder ein Zitat oder ein nachgesprochener O-Ton. Typischerweise werden solche Aufträge nicht an professionelle Sprecher*innen gehen, sondern an Kollegen gehen, die zufällig da sind. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
also nicht auf die Länge des gesprochenen Textes - die wird meist deutlich kürzer sein
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6.5. Nachrichtensprecherin bzw. Nachrichtensprecher Video 
 

Beschreibung 
 

Gesamt 

Die Nachrichtensprecherin bzw. der Nachrichtensprecher spricht die Nachrichten im 
Fernsehen und steht dafür einen Tag zur Verfügung. 
Die Tätigkeit beinhaltet auch die redaktionelle Vorbereitung der Nachrichten. 
 

445 €  
 
 

 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Richtig gesehen: Diese*r Sprecher*in ist im wesentlichen Redakteur*in und fällt nicht zuletzt deswegen aus der Systematik, weil diese Tätigkeit ausdrücklich auf das klassische Fernsehen beschränkt ist.
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